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Glossar 

Vorhabengebiet (VG)  = umfasst den Flächenanteil, der die geplante(n) WEA enthält einschließlich 

der durch Zuwegung etc. beanspruchten Eingriffsbereiche. Das VG kann 

identisch mit dem Windvorranggebiet sein oder ein Teil des Windvorrang-

gebietes 

Windvorranggebiet 

(WVG) 

 = bezeichnet das von der Landesplanung im Regionalplan ausgewiesene 

Gebiet für die Windenergienutzung 

prüfrelevante Arten  = alle Arten, die im Gutachten im ersten Schritt geprüft werden müssen 

vorhabenrelevante Arten  = Arten, die für das Vorhaben relevant sind, weil sie durch das Vorhaben po-

tenziell betroffen sein können und die im Rahmen der Auswirkungsprog-

nose näher betrachtet werden 

windkraftrelevante Groß-

vogelarten 

 = alle GV-Arten, die in den Empfehlungen des MELUND bzw. LLUR als ge-

genüber WEA empfindlich/relevant eingestuft wurden 

Untersuchungsgebiet 

(UG) 

 

 = klar definierter Bereich, in dem Erhebungen / Erfassungen (z.B. zu Tie-

ren/Pflanzen/Landschaftsbild) stattgefunden haben. Das Untersuchungsge-

biet variiert schutzgutbezogen 

Beim UG GV umfasst es den vom Beobachtungsstandort einsehbaren Be-

reich, der projektabhängig variiert 

Raumnutzungserfassung 

Großvögel (RNE) 

 = systematische Erfassung des Flugverhaltens von Individuen kollisionsge-

fährdeter Brutvogelarten (Flugmonitoring) mit dem Ziel, vertiefte Erkennt-

nisse zur Aufenthaltswahrscheinlichkeit und Raumnutzung von Vögeln im 

Umfeld der geplanten WEA zu gewinnen. 

Raumnutzungsanalyse 

Großvögel (RNA) 

 = basiert maßgeblich auf der im Rahmen der RNE generierten Datengrund-

lage 

Habitatpotenzialerfas-

sung Großvögel (HPE), 

vorhabenbezogen 

 = Ermittlung einer Datengrundlage, mittels derer die in der RNE festgestellten 

Flugsequenzen von Großvögeln im Betrachtungsraum unter ökologischen 

Gesichtspunkten eingeordnet werden können (MELUND-SH und LLUR-SH 

2021); dazu Berücksichtigung vorhandener Datenquellen zur Landschafts-

struktur und Landnutzung (Karten, Luftbilder) und Ortsbegehung zur Verifi-

zierung bzw. Detaillierung der festgestellten Strukturen. 

Habitatpotenzialerfassung 

Großvögel (HPE), revier-

bezogen 

 = Ermittlung der Datengrundlage zur Interpretation großräumiger funktionaler 

Beziehungen im gesamten, von den geplanten WEA betroffenen Revier der 

betrachteten Arten auf Basis vorhandener Daten zu Morphologie, Land-

schaftsstruktur und Landnutzung. 

Habitatpotenzialanalyse 

(HPA), vorhabenbezogen 

 = Ermittlung der voraussichtlichen Raumnutzung auf Basis der im Zuge der 

HPE generierten Datengrundlage im Umfeld des Vorhabens. 

Habitatpotenzialanalye 

(HPA), revierbezogen 

 = Ermittlung der voraussichtlichen Raumnutzung auf Basis der im Zuge der 

HPE generierten Datengrundlage im Umfeld eines bekannten Großvogel-

brutplatzes.  

Betrachtungsraum (BR)  = Generell der Bereich, der bei Schutzgütern ohne Erfassungen für die Be-

standsdarstellung herangezogen/betrachtet wird; er variiert schutzgutbezo-

gen. 

Betrachtungsraum Groß-

vögel  

 =  Raum der von den WEA überstellten Grundfläche (Rotorradius) zzgl. eines 

Radius von 500 m ab Rotorspitze (MELUND-SH und LLUR-SH 2021). Die-

ser Raum wird für die Bemessung des Erfassungsumfangs zugrunde ge-

legt und in der Auswertung berücksichtigt (textliche und kartografische Dar-

stellung der Flüge).  
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Gefahrenbereich Großvö-

gel 

 = beinhaltet den von den WEA überstrichenen Raum (Rotorkreis) zzgl. eines 

Radius von 200 m ab Rotorspitze; Grundlage für die Auswertung der Daten 

der RNE und die Signifikanzbewertung, denn nur in diesem Bereich re-

gistrierte Flugaktivitäten werden als bewertungsrelevant eingestuft 

(MELUND-SH und LLUR-SH 2021). 

Netto-Stetigkeit Großvö-

gel 

 = Zur artenschutzrechtlichen Bewertung des in der RNE ermittelten Flugauf-

kommens werden die relevanten Flugsequenzen durch eine Bewertung an-

hand räumlicher und artspezifischer Kriterien ermittelt. Das Ergebnis wird 

als Verhältnis der Anzahl flugaktiver Tage zur Gesamtzahl der maßgebli-

chen Untersuchungstage in Prozent angegeben (= Netto-Stetigkeit). Au-

ßerdem ist die durchschnittliche Anzahl an relevanten Flugsequenzen je 

Erfassungstag bezogen auf den gesamten Erfassungszeitraum relevant 

(MELUND-SH und LLUR-SH 2021).  

Flugsequenz Großvögel   zusammenhängender Flug eines Individuums im Betrachtungsraum 

Nahbereich gemäß Ar-

beitshilfe 2021 

 = Bereich unmittelbar um den Brutplatz einer windkraftsensiblen Art 

(MELUND-SH und LLUR-SH 2021). Eine konkrete Abgrenzung des Nahbe-

reichs ist gemäß Arbeitshilfe nur für die Arten Rohrweihe (bis 330 m um den 

Brutplatz) und Uhu (bis 1.000 m um den Brutplatz) von Relevanz. 

Potenzieller Beeinträchti-

gungsbereich (PBB) 

 = „zentraler Aktionsraum< einer Großvogelart, also der Bereich, in dem der 

überwiegende Teil der Aktivitäten zur Brutzeit stattfindet (i. d. R. > 50 % der 

Flugaktivitäten); der PBB wird artspezifisch definiert (MELUND-SH und 

LLUR-SH 2021). 

Prüfbereich  = Bereich, in dem die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Individuums einer 

Großvogelart aufgrund artspezifischer funktionaler Beziehungen erhöht sein 

kann; wird ebenfalls artspezifisch definiert (MELUND-SH und LLUR-SH 

2021). 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

In der Gemeinde Riepsdorf, Kreis Ostholstein, ist die Errichtung und der Betrieb von einer 

Windenergieanlage (WEA) des Typs Siemens Gamesa SG 155 mit einer Gesamthöhe von 

180 m und einer Leistung von 6 - 6,6 MW im Wind-Vorranggebiet (WVG) PR3_OHS_040 

(Neuaufstellung des Regionalplans für das Sachthema Windenergie (MILIG-SH 2020)) ge-

plant. Weiterhin sollen drei Altanlagen (3x Enercon E66) abgebaut werden. 

Im vorliegenden faunistischen Fachgutachten werden, die gegenüber den Wirkfaktoren des 

Vorhabens empfindlichen Tierarten ermittelt und Auswirkungen des Vorhabens auf diese Ar-

ten bewertet. Die durchgeführten Untersuchungen basieren auf den „Empfehlungen zur Be-
rücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergieplanungen in Schleswig-Holstein< 
(LANU-SH 2008) bzw. den MELUR-Empfehlungen für Großvögel (MELUR-SH und LLUR-SH 

2016).  Der Umfang der Erfassungen entspricht den Anforderungen der Arbeitshilfe zur Be-

achtung artenschutzrechtlicher Belange in Schleswig-Holstein (MELUND-SH und LLUR-SH 

2021) und die Auswertungen wurden gemäß Arbeitshilfe durchgeführt. 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung wird geprüft, ob durch das Vorhaben die in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG verankerten artenschutzrechtlichen Verbote verletzt werden. Die Be-

wertung orientiert sich an der Arbeitshilfe zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange in 

Schleswig-Holstein (MELUND-SH und LLUR-SH 2021), des Landesbetriebs Straßenbau und 

Verkehr Schleswig-Holstein „Beachtung des Artenschutzrechtes bei Planfeststellung< (LBV 

SH & AfPE, 2016) sowie „Fledermäuse und Straßenbau< (LBV-SH 2020). 

Die GFN mbH wurde mit der Erstellung der vorliegenden Unterlage einschließlich der erfor-

derlichen Erhebungen beauftragt. 

2. Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale 
des Vorhabens 

2.1. Übersicht über das Vorhabengebiet 

Das Vorhabengebiet (VG, 500 m-Puffer um die WEA-Neubau; umfasst auch WEA-Rückbau 
und Zuwegung) befindet sich südwestlich von Riepsdorf (vgl. Abb. 1). Die geplante WEA liegt 
innerhalb des Wind-Vorranggebietes PR3_OHS_040 (Neuaufstellung des Regionalplans für 
das Sachthema Windenergie (MILIG-SH 2020)) (vgl. Abb. 2).  

Naturräumlich gehört der Raum zum Östlichen Hügelland. Die Landschaft ist ackergeprägt, 

Grünlandflächen finden sich nur ganz vereinzelt im Osten und Südwesten des VGs. Die Acker-

landschaft wird durch Knicks bzw. Feldhecken strukturiert. Nördlich, östlich und südlich im VG 

befinden sich vereinzelt Kleingewässer. Fließgewässer liegen rd. 550 m südöstlich mit dem 

Schwienbach vor. Im Umfeld des Vorhabens befinden sich weitere kleinere Bäche. Das Vor-

haben befindet sich in einem stark durch Windenergie vorbelasteten Raum. Nordwestlich und 

südöstlich befinden sich zahlreiche Bestandsanlagen WEA. Weitere Vorbelastungen des Rau-

mes bestehen neben der landwirtschaftlichen Nutzung durch Bebauungen sowie die nord-

westlich angrenzende L 231, die südlich angrenzende L 58 und weiteren kleineren Straßen.  
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Abb. 1: Lage des Vorhabens im Raum 
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Abb. 2: Übersicht mit Standortplanung  
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Abb. 3: Blick auf die geplante Zuwegung (Auf Acker links an Schotterstr. Angrenzend) und Knicks. 

Rechts im Bild ist eine Rückbau WEA sowie weitere Bestandsanlagen zu sehen 

 

 

Abb. 4: Blick auf den geplanten Anlagenstandort aus dem Westen mit Knicks, Rückbau WEA sowie 

weiteren Bestandsanlagen im Hintergrund. 
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2.2. Biotope und Biotoptypen 

2.2.1 Methodik 

Am 09.11.2022 wurde eine flächendeckende Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie eine 

Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope im Umkreis von ca. 200 m um den geplanten 

Eingriff (UG) durchgeführt. Die Abgrenzung der Biotoptypen erfolgt nach der Standardliste der 

Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LLUR-SH 2022). 

Tab. 1: Bewertungskriterien für Biotop- und Nutzungstypen  

 Bewertung Kriterien 

0 ohne Wert  sehr stark belastete, in der Regel versiegelte Flächen; soweit möglich, sollte eine Ver-
besserung der ökologischen Situation (Entsiegelung) herbeigeführt werden 

1 sehr gering  häufige, stark anthropogen beeinflusste Fläche, sehr geringer Natürlichkeitsgrad, aus 
der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege Interesse an Umwandlung in natur-
nähere Ökosysteme geringerer Nutzungsintensität 

2 gering  häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, als Lebensstätte geringe Bedeu-
tung, geringer Natürlichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität, allenthalben kurzfristige 
Neuentstehung, aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege Interesse an 
Umwandlung in naturnähere Ökosysteme geringerer Nutzungsintensität. 

3 mittel  weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen mit geringer Empfindlichkeit, relativ rasch 
regenerierbar, als Lebensstätte mittlere Bedeutung, kaum gefährdete Arten, mittlerer 
bis geringer Natürlichkeitsgrad, mäßige bis hohe Nutzungsintensität, aus der Sicht 
des Arten- und Biotopschutzes Entwicklung zu höherwertigen Biotoptypen anstreben, 
wenigstens aber Bestandssicherung garantieren. 

4 hoch  mäßig gefährdete, zurückgehende Biotoptypen mit mittlerer Empfindlichkeit, lange bis 
mittlere Regenerationszeiten, bedeutungsvoll als Lebensstätte für viele, teilweise ge-
fährdete Arten, hoher bis mittlerer Natürlichkeitsgrad, mäßige bis geringe Nutzungsin-
tensität, nur bedingt ersetzbar, möglichst erhalten oder verbessern. 

5 sehr hoch  stark gefährdete und im Bestand rückläufige Biotoptypen mit hoher Empfindlichkeit 
und zum Teil sehr langer Regenerationszeit, Lebensstätte für zahlreiche seltene und 
gefährdete Arten, meist hoher Natürlichkeitsgrad und extensive oder keine Nutzung, 
kaum oder gar nicht ersetzbar/ausgleichbar, unbedingt erhaltenswürdig 
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2.2.2 Bestand und Bewertung 

Tab. 2: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet  

Code Biotoptyp § Wertstufe 

AAy Intensivacker - 1 

FGt 
Graben ohne regelmäßige Was-
serführung 

- 2-3 

FGy Sonstiger Graben - 2-3 

HBw 
Weidengebüsch außerhalb von 
Gewässern  

- 3-4 

HGy Typisches Feldgehölz - 3 

HWb Durchgewachsener Knick § 2-3 

HWy Typischer Knick § 2-3 

RHg Ruderale Grasflur - 3 

RHn Nitrophytenflur  - 2 

RHr Brombeerflur  - 3 

SIw Windkraftanlage  - 0 

SVs Straße, vollversiegelt - 0 

SVt Teilversiegelte Verkehrsfäche  - 0 

Code = gem. Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein 

(LLUR 2021), § / LRT = Biotopschutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, Lebensraumtypen  

 

Tab. 3: Verwendete Strukturcodes gem. Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkar-
tierung Schleswig-Holstein (LLUR 2021). 

Strukturcode Erläuterung § 

XHt Toteisloch - 

 

Das UG wird größtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt. Hierbei handelt es sich um inten-

siv bewirtschaftete Ackerflächen. Das gesamte UG ist durch bestehende WEA vorbelastet. Im 

Randbereich einiger Äcker und im Zuwegungsbereich der Bestands-WEA wurden verschie-

dene Ruderalfluren (RHg, RHn, RHr) erfasst. 

Die landwirtschaftlichen Flächen werden hauptsächlich von nach § 30 BNatSchG geschützten 

Knicks mit heimischen Gehölzen (HWy) begrenzt. Im Südosten des UG befindet sich zudem 

ein durchwachsener Knick (HWb; nach § 30 BNatSchG geschützter Biotoptyp) mit größeren 

Gehölzen. Die landwirtschaftlichen Flächen und Verkehrswege werden außerdem von natur-

fernen Gräben (FGy) sowie Gräben ohne regelmäßige Wasserführung (FGt) begleitet.  

Im Norden des UG befindet sich ein kleines Feldgehölz (HGy), das von einer Brombeerflur 

(RHr) geprägt wird. Ein Toteisloch (Strukturtyp: XHt) mit einem Weidengebüsch (HBw) wurde 

im Nordosten des UG erfasst. 

Der Betrachtungsraum wird von mehreren vollversiegelten (SVs) und teilversiegelten (SVt) 

Verkehrsflächen durchzogen. Der Zuwegungsbereich der Bestands-WEA wird von teilversie-

gelten Verkehrsflächen mit ruderaler Grasflur geprägt.  
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Abb. 5: Biotop- und Nutzungstypenkarte für das UG des geplanten Vorhabens  
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2.3. Beschreibung des Vorhabens 

Geplant ist die Errichtung und der Betrieb von einer WEA vom Typ Siemens Gamesa SG 155 

mit einer Gesamthöhe von 180 m unter zeitgleichem Rückbau von 3 WEA des Typs Enercon 

E66 mit einer Gesamthöhe von je 100 m. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 

die technischen Daten. Der untere Rotordurchgang beträgt bei den Neubauanlagen rd. 25 m, 

(bei den Rückbauanlagen 30). 

Tab. 4: Standortkoordinaten und technische Anlagendaten WEA 

WEA WEA-Typ Standort- 
koordi-
naten 

Leistung Rotor-
durch-
messer 

Naben-
höhe 

Gesamt-
höhe 

Unterer 
Rotor-
durch-
gang 

RWE-
WEA 1 
(Neubau) 

Siemens 
Gamesa 
SG 155 

32627625 
/6009153 

6 - 6,6 
MW 

155 m 102,5 m 180 m 25 m 

Alt 
WEA 1 

Enercon 
E66 

32627377
/6009189 

1,8 MW 70 m 65 m 100 m 30 m 

Alt 
WEA 2 

Enercon 
E66 

32627835
/6009437 

1,8 MW 70 m 65 m 100 m 30 m 

Alt  
WEA 3 

Enercon 
E66 

32627591
/6009028 

1,8 MW 70 m 65 m 100 m 30 m 

 

Die Erschließung des Windparks ist in Abb. 5 dargestellt. Es werden möglichst bereits beste-

hende Straßen und Wege für die Erschließung genutzt, von denen dann die Zuwegung zu den 

geplanten WEA abzweigt. Dadurch beschränkt sich die Betroffenheit auf Acker. Es sind keine 

Eingriffe in Gehölze oder Gewässer geplant.  
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2.4. Wirkfaktoren des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens in Tab. 5 aufgeführt, die mög-

licherweise Schädigungen und Störungen von Tierarten verursachen können.  

Tab. 5: Übersicht über die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Fauna 

Ursache mögliche Auswirkungen Akzeptor 

Baumaß-
nahmen 

(baubedingte, 
vorüberge-
hende Wirkun-
gen) 

¶ baubedingte Stör- / Scheuchwirkung durch Lärm, optische 
Reize (t) 

¶ Schadstoff- und / oder Staubemissionen durch Baufahrzeuge 
(t) 

¶ Eingriffe in Boden und Vegetationsdecke durch Verlegung des 
Kabels sowie die Anlage von Fundamenten und Wegen (t) 

¶ v.a. Vögel, andere Wir-
beltiere            

¶ Tierwelt allgemein 

 
¶ Tierwelt (Bodenlebewe-

sen) 

Turm, Ro-
toren und 
Zufahrts-
wege  

(anlagen- 
bzw. be-
triebsbe-
dingte, dau-
erhafte Wir-
kungen) 

¶ Stör- bzw. Scheuchwirkung der WEA bzw. betriebsbedingte 
Emissionen (Lärm, Licht, Reflexe, Schattenwurf, Silhouetten-
wirkung) (d) 

¶ Barrierewirkung durch Anlagen (d) 

¶ Vertikale Fremdstruktur / Hindernis im Luftraum, Kollisionsri-
siko (d) 

¶ Versiegelung von Böden (Fundamente und Zuwegung), klein-
flächiger Verlust von Boden- und Lebensraumfunktionen (d) 

¶ Schadstoffemissionen bei Unfällen und Wartungsarbeiten (t) 

¶ Tierwelt (in erster Linie 
Brut- und Rastvögel, 
Fledermäuse) 

¶ Tierwelt (Zugvögel) 

¶ Tierwelt (Brut-, Rast-, 
Zugvögel, Fledermäuse)  

¶ nur kleinflächig: Tierwelt 
allgemein 

¶ Tierwelt allgemein 

d = dauerhafte Wirkung, t = temporäre Wirkung 

3. Datengrundlage und Untersuchungsumfang 

3.1. Schutzgebiete und naturschutzfachliche Kriterien des Regional-
plans bzw. Landschaftsrahmenplans 

Für den Untersuchungsumfang ist u.a. die Lage des VG zu Schutzgebieten sowie den im Re-

gionalplan (RP) und Landschaftsrahmenplan (LRP) dargestellten Gebieten mit faunistischer 

Bedeutung maßgeblich. 

Das Vorhaben liegt außerhalb von Schutzgebieten und Flächen des landesweiten Biotopver-

bundsystems (vgl. Abb. 6). Aufgrund der ausreichend großen Abstände können Beeinträchti-

gungen der jeweiligen Schutzziele ausgeschlossen werden. Es wird diesbezüglich auf die ver-

tiefte Darstellung des Umweltberichtes verwiesen.  

Darüber hinaus ist die Flächenkulisse naturschutzfachlich bedeutender Gebiete zu berück-

sichtigen, die im Landschaftsrahmenplan (LRP) dargestellt ist (MELUND-SH 2020) und in der 

Neuaufstellung des Regionalplans für das Sachthema Windenergie (MILIG-SH 2020) als Kri-

terien für die Abgrenzung von Vorranggebieten für die Windkraft veröffentlicht wurde. Diese 

Flächenkulisse bzw. Kriterien stellen eine fachliche Weiterentwicklung der „Gebiete mit beson-

derer Eignung für den Vogel- bzw. Fledermausschutz< (LANU-SH 2008) durch die Behörden 

dar. 
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In einem Abstand von bis zu 6 km zum Vorhaben befinden sich die in Tab. 6 aufgeführten zu 

berücksichtigenden Flächen. Ihre Lage ist zudem in Abb. 16 (zusammen mit den Großvogel-

vorkommen in Kap. 4.4.2) dargestellt. Ergänzend sind in den Abbildungen auch Flächenaus-

weisungen gemäß LANU-SH (2008) dargestellt, sofern diese in den aktuellen Kriterien der 

Landesplanung nicht enthalten sind. 

Tab. 6: Betroffenheit naturschutzfachlicher Kriterien im Umfeld bis 6 km um das Vorhaben 

Erläuterung: Kriterien des gesamträumlichen Planungskonzepts zur Regionalplanung: harte Tabukriterien (hTK), 

weiche Tabukriterien (wTK), Abwägungskriterien (AbwK) 

Kürzel  Kurzbeschreibung 
geplanter WEA-
Standort betrof-
fen (ja/nein) 

hTK 07 Naturschutzgebiete nein 

hTK 09 Gesetzlich geschützte Biotope nein 

hTK 10 Waldflächen mit einem Abstand von 30 m  nein 

wTK 16 Landschaftsschutzgebiet nein 

wTK 17 EU-VSchG nein 

wTK 18 Umgebungsbereich von 300 m um EU-VSchG nein 

wTK 25 FFH-Gebiet nein 

wTK 26 Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung erfüllen nein 

wTK 27 200 m Abstand zu NSG und FFH-Gebieten nein 

wTK 29 Abstand von 30 - 100 m um Wälder nein 

wTK 30 Wasserflächen ab 1 ha nein 

AbwK 16 Belange des Denkmalschutzes nein 

AbwK 21 Charakteristischer Landschaftsraum nein 

AbwK 25 Geotope nein 

AbwK 26 300 bis 1.200 m um EU-VSchG nein 

AbwK 28 Hauptachsen Vogelzug nein 

AbwK 29 Potenzieller Beeinträchtigungsbereich um Großvogelhorste* nein 

AbwK 32 Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystems nein 

AbwK 34 Wichtige Verbundachsen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems nein 

AbwK 35 Talräume an natürlichen Gewässern nein 

*sind nicht in der Abb. 16 dargestellt 
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Abb. 6: Schutzgebiete und Flächen des Biotopverbundsystems im Umfeld des Vorhabens 

 

Wie aus der Tabelle bzw. den Abbildungen ersichtlich, besteht keine Betroffenheit naturschutz-

fachlicher Kriterien der Landesplanung. Dieses wird unter Kap. 4.4.2 ausführlich behandelt. 

Auch die für Fledermäuse zusätzlich zu berücksichtigenden Schutzbereiche um Gewässer so-

wie Natura2000-Gebiete mit dem Schutzziel Fledermäuse gemäß LANU-SH (2008) sind durch 

das Vorhaben nicht betroffen. 

3.2. Prüfempfehlungen und -erfordernisse 

Der Untersuchungsrahmen für faunistische Erfassungen richtet sich nach den Empfehlungen 

der Fachbehörden (LANU-SH 2008; MELUR-SH und LLUR-SH 2016) und dem 
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erkennbaren Anteil an Gehölzen wie Knicks, Feldhecken und einzelnen Feldgehölzen) ge-

prägt.  

Größere Wasserflächen, die von Fledermäusen gerne als Nahrungshabitat genutzt werden, 

befinden sich erst in größerer Entfernung zu dem WEA-Standort (>4 km der Große Mühlen-

teich). Innerhalb des Betrachtungsraumes liegen wenige wasserführende Gräben und in 350 

m Entfernung ein Kleingewässer (siehe Abb. 7) sowie im Osten vereinzelt Grünlandflächen 

mit Beweidung, die für Fledermausarten wie beispielsweise der Breitflügelfledermaus, attrak-

tive Jagdhabitate darstellen.  

 

Abb. 7: potenziell attraktive Nahrungshabitate  

 

Die WEA liegt nicht im Umgebungsbereich von Waldflächen sowie außerhalb von weiteren 

Gebieten mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz. Die nächsten Gebäude, die 
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für gebäudebewohnende Arten als potenzielle Quartiere anzunehmen sind, befinden sich in 

einer Entfernung ab rd. 700 m südwestlich der geplanten WEA bei der Ortschaft Rüting. Si-

chere Fledermausnachweise sind aus den Ortslagen jedoch nicht bekannt. 

Eine besondere Attraktionswirkung für lokale Fledermäuse ist dennoch nicht im Betrachtungs-

raum auszuschließen. Der geplanten WEA-Standorte liegt zwar auf einer offenen Ackerfläche, 

jedoch befinden mit angrenzenden Gehölzstrukturen, einzelnen Kleingewässern und Grün-

landflächen Strukturen mit einer potenziell erhöhten Qualität als Nahrungshabitat und Durch-

flugsraum. Auf Offenflächen, mit Ausnahme von beweidetem Grünland, sind grundsätzlich ge-

ringere Jagdaktivitäten anzunehmen, da diese aufgrund der Intensivnutzung nur ein geringes 

Nahrungsangebot aufweisen und zudem keinen Windschutz bieten. Die Gehölzstrukturen kön-

nen als Leitstrukturen zwischen den umliegenden Siedlungsstrukturen bzw. weiter entfernet 

befindlichen größeren Waldflächen fungieren und können darüber hinaus auch als Jagdhabitat 

dienen (= Konzentration der Flugaktivität in diesen Bereichen). Der untere Rotordurchgang 

beträgt zudem lediglich 25 m. 

Grundsätzlich ist im Betrachtungsraum mit dem Vorkommen der häufigen und weit verbreite-

ten Arten Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus) und Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) zu 

rechnen, die als typische Arten der Kulturlandschaft bevorzugt Gebäude als Quartiere aufsu-

chen und sich während der Jagd oft an linearen Strukturen im Gebiet orientieren. Zudem sind 

auch Vorkommen der Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) (RL SH 3) zu erwarten Die 

Breitflügelfledermaus bevorzugt Siedlungsbereiche und Gehölzstrukturen, allerdings jagt sie 

auch strukturungebunden über Weiden.  

Zu den verbreiteten Arten zählen auch Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und Großer 

Abendsegler (Nyctalus noctula), die eigentlich klassische „Waldarten< sind, aber auch abseits 
von Wäldern vorkommen (v.a. der Große Abendsegler als typische Art des freien Luftraums 

mit großen Aktionsräumen). Zu den „Waldarten< zählt auch das Braune Langohr (Plecotus 

auritus), das für seine relativ ortsgebundene Lebensweise (kleiner Aktionsraum) bekannt ist.  

Hinsichtlich der Raumausstattung sind Vorkommen der Wasserfledermaus (Myotis dauben-

tonii) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri) als typische Baumarten (Fransenfledermaus 

auch in Gebäuden) im Betrachtungsraum nicht auszuschließen, da sie potenziell in den weiter 

entfernt befindlichen größeren Waldgebieten vorkommen können. Die Wasserfledermaus jagt 

über Seen, Teichen sowie Fließgewässern und nutzt lineare Strukturen wie Knicks, Baumrei-

hen sowie Wasserläufe als Leitlinien (Borkenhagen 2011). Ähnliches gilt für die Teichfleder-

maus (Myotis dasycneme), deren Jagdhabitate mit denen der Wasserfledermaus vergleichbar 

ist. 

Die AFK-Datenabfrage des LLUR (Stand: September 2022) bestätigt dies überwiegend. So 

befinden sich innerhalb des 6 km-Radius um die WEA-Standorte Nachweise der Fransenfle-

dermaus, Breitflügelfledermaus, aber auch der Bartfledermaus, Zwergfledermaus, Mücken- 

und Rauhautfledermaus sowie des Großen Abendseglers und Braunen Langohrs (vgl. Tab. 

7). Die Zwerg- und Mückenfledermaus (Pipistrellus pipistrellus et pygmaeus) sind demnach 

die häufigsten Arten in der Umgebung. Es wurde aber auch die Breitflügelfledermaus (Eptesi-

cus serotinus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und Großer Abendsegler (Nyctalus 

noctula) sowie seltene Arten wie Fransenfledermaus (Myotis nattereri) und Bartfledermäuse 

(Myotis mystacinus et brandtii) nachgewiesen, die angesichts der Habitatausstattung aller-

dings nur ausnahmsweise im Bereich des geplanten WEA-Standortes zu erwarten sind. 
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Abb. 9: Nest der Gattung Apodemus am 05.10.22 

 

Abb. 10: Haselmaus-Erfassung 2022 (keine Nachweise) 
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Tab. 10: Untersuchungstermine mit jeweiligen Wetterbedingungen und angewandten Methoden 

Datum Uhrzeit Methode Wetterbedingungen* 

07.04.22 12:00 – 15:00 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-
suchen 

8°C, bedeckt, zeitweise leichter 
Regen, mäßiger Wind 

20.04.22 10:30 – 13:00 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-
suchen 

11°C, bedeckt, trocken, leichter 
Wind 

11.05.22 19:00 – 21:30 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-
suchen, Reusen ausbringen 

16°C, bedeckt, zeitweise leichter 
Regen, leichter Wind 

12.05.22 09:00 – 11:30 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-

suchen, Reusen einholen 

18°C, leicht bewölkt, trocken, 

schwacher Wind 

27.06.22 18:00 – 20:30 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-

suchen, Reusen ausbringen 

20°C, stark bewölkt, trocken, 

mäßiger Wind 

28.06.22 09:00 – 12:00 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-
suchen, Reusen einholen 

25°C, leicht bewölkt, trocken, 
wenig Wind 

13.07.22 18:00 – 19:30 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-
suchen, Reusen ausbringen 

22°C, bedeckt, trocken, leichter 
Wind 

14.07.22 10:00 – 11:30 Keschern, Verhören, Visuelles Ab-

suchen, Reusen einholen 

20°C, bedeckt, trocken, mäßiger 

Wind 

* Es wurde der Temperatur-Mittelwert zwischen Beginn und Ende der Begehung notiert 

Insgesamt wurden sieben Gewässer im WVG identifiziert. Aufgrund einer niederschlagsrei-

chen Periode wiesen die Gewässer bei Begehung 1 und 2 sehr hohe Wasserstände auf, teil-

weise waren Randbereiche überstaut. Ab Begehung 3 nahmen die Wasserstände kontinuier-

lich ab, einige Gewässer trockneten aus.  

Die Entfernung des Gewässers 1 zum Standort der Neubau-WEA beträgt: rd. 350 m. Die wei-

teren Gewässer befinden sich in einer Entfernung von über 1 km. 
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Abb. 11: Gewässer 1, Rot: Plangebiet im NW des WVG PR3_OHS_040 

 

Bei dem Gewässer 1 handelt es sich um eine überstaute Senke, welche auf einem Getreide-

acker liegt. Inmitten dieser Senke wachsen größere Weiden auf, wodurch das Gewässer über-

wiegend beschattet ist. Der südliche und flache Uferbereich ist vollbesonnt. Dort findet sich 

ein strukturreicher Flachwasserbereich. Das Gewässer wies bei Begehung 1 und 2 einen ho-

hen Wasserstand auf, sodass auch umgebende Bereiche überstaut waren. Ab Begehung 3 

waren diese sowie der strukturreicher Flachwasserbereich im südlichen Teil trocken. Lediglich 

der Bereich unter den Weiden war perennierend. 
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Abb. 12: Gewässer 1 am 07.04.22. Der Wasserstand ist aufgrund des vielen Niederschlags so hoch, 

dass umgebende Bereiche überstaut sind. 

Abb. 13: Gewässer 1 am 28.06.22. Der Wasser-

stand ist stark gesunken und beschränkt sich nur 

noch auf den beschatteten Bereich unter den Wei-

den, die im Gewässer stehen. 
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Abb. 14: Gewässer 2-7, Rot: Plangebiet im SO des WVG PR3_OHS_040 

 

Es konnten folgende vier Amphibienarten nachgewiesen werden: 

 

Tab. 11: Nachgewiesene Amphibienarten und deren Gefährdungs- bzw. Schutzstatus 

Amphibienarten RL SH (2019) RL BRD (2020) FFH-Anh. BNatSchG 

Erdkröte (Bufo bufo) * * - § 

Kammmolch (Triturus cristatus) 3 3 II, IV §§ 

Teichfrosch (Pelophylax esculentus) D * V § 

Teichmolch (Lissotriton vulgaris) * * - § 

Legende: RL SH: Status nach Roter Liste Schleswig-Holstein nach Klinge und Winkler 2019; RL D: Status nach 

Roter Liste Deutschland Rote-Liste Gremium Amphibien und Reptilien 2020; Gefährdungsstatus: 0= ausgestor-

ben oder verschollen, 1= vom Aussterben bedroht, 2= stark gefährdet, 3= gefährdet, *= ungefährdet, G= Gefähr-

dung unbekannten Ausmaßes, R= extrem selten, V= Vorwarnliste, D= Daten unzureichend, nb= nicht bewertet; 

FFH-Anh.: Anhang der FFH-RL, in welchem die Art geführt wird;  BNatSchG: §: besonders geschützt, §§: streng 

geschützt 
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Tab. 12: Nachgewiesene Amphibien mit Altersstadium je Gewässer (G) 

G       Art 
ErKr 

adult 

KaMo 

Larven 

KaMo 

subadult 

KaMo 

adult 

TeFr 

sub-

adult 

TeFr 

adult 

TeMo 

Larven 

TeMo 

adult 

1 (20.4.22) 

1 (12.5.22) 

1 (28.6.22) 

1 (14.7.22) 

1   

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

~10 

3 

 

 

 

 

 

 

2 (20.4.22) 

2 (14.7.22) 

1      

5 

  

4 (12.5.22) 

4 (28.6.22) 

  1 

 

1 

~15 

 

2 

1f 

4 (14.7.22)      ~10   

5 (12.5.22) 

5 (28.6.22) 

 
 

3 

 

 

2    

 

1f,4f 

6 (20.4.22) 

6 (12.5.22) 

6 (28.6.22) 

6 (14.7.22) 

     5 

5 

 

3 

2 

~10 

 

 

1 

2 

 

1f,1f 

 

1f, 

7 (20.4.22) 1 
 

  1    

    

Die Erfassung ergab Nachweise des streng geschützten Kammmolchs in drei Untersuchungs-

gewässer (Gewässer 1, 4 und 5). Generell weisen die Gewässer 1 und 4 die größte Artenviel-

falt an Amphibien im Vorranggebiet auf. Dies kann dadurch begründet werden, dass beide 

Gewässer strukturreiche Flachwasserbereiche aufweisen und trotz niederschlagsarmen Peri-

oden ausreichend Wasser führen. Obwohl ein Fischbesatz in Gewässer 4 festgestellt wurde, 

steht dieser der Reproduktion des Kammmolches nicht entgegen, was auf die strukturreichen 

Flachwasserbereiche mit krautigen Strukturen zurückzuführen ist, die dem Kammmolch aus-

reichend Schutz bieten. 

In Gewässer 5 wurde der Kammmolch ebenfalls nachgewiesen. Zudem wurde der Teichmolch 

an diesem Gewässer erfasst, aber keine weiteren Amphibienarten. Zwar weist das Gewässer 

mit seiner semi-emersen Vegetation ausreichend Strukturen auf, jedoch ist es fast vollständig 

beschattet und der Wasserstand sank recht schnell, weshalb es als Laichgewässer nur gering 

geeignet ist. 

Die Gewässer 2, 3 und 7 weisen eine sehr geringe Eignung als Laichgewässer für Amphibien 

auf. Bei Gewässer 2 handelt es sich um einen Angelteich mit hohem Fischbesatz ohne struk-

turreichen Flachwasserbereichen. Gewässer 3 war eine überstaute Fläche, die zu schnell tro-

cken fiel, als das Amphibien dieses zum Ablaichen nutzen könnten. Gewässer 7 wies ebenso 

zu früh einen zu geringen Wasserstand auf. Zudem fehlte es an besonnten und strukturreichen 

Flachwasserbereichen. 
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In der Umgebung kommen zudem mehrere Großvogelarten vor, die den Betrachtungsraum 

teilweise zur Nahrungssuche bzw. als Durchflugraum nutzten. Neben den hinsichtlich von 

Windkraftplanungen relevanten Arten, auf die im folgenden Kapitel eingegangen wird, waren 

im Betrachtungsraum z.B. Habicht und Turmfalke zu beobachten. Diese Arten gehören jedoch 

nicht zu den gemäß Anh. II der LANU-Empfehlungen (LANU 2008) als windkraftsensible Groß-

vögel definierten Arten und werden daher nicht weiter betrachtet. 

Tab. 13: Bewertungskriterien für Brutvögel im Nahbereich 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering aufgrund fehlender Habitate, Versiegelungen, Vorbelastungen o.ä. für Brutvögel 
strukturell weitgehend ungeeignet 

gering für Brutvögel strukturell mäßig geeignet, aufgrund der Nutzungsintensität, Vorbelas-
tungen o.ä. stark eingeschränktes Artenspektrum, geringe Siedlungsdichten 

mittel für Brutvögel strukturell geeignet, durchschnittliche Siedlungsdichten 
unvollständiges Artenspektrum mit einzelnen Brutvorkommen von RL 3 Arten (z.B. 
Kiebitz, Feldlerche) 

hoch Wiesenvogelbrutgebiete, vorbelastet; andere potenziell hochwertigen Gebiete 
bedeutende Brutvorkommen von RL 3 Arten (z.B. Kiebitz, Feldlerche) mit erhöhten 
Siedlungsdichten 
einzelne Brutvorkommen von RL 2 Arten (z.B. Uferschnepfe, Bekassine) und/oder 
besonders anspruchsvollen Arten (z.B. Rotschenkel) und/oder Koloniebrütern  

sehr hoch VSch-Gebiete, Wiesenvogelgebiete, typische Ausbildung, Vertragsnaturschutzge-
biete 
Gewässerkomplexe > 10 ha 
bedeutende Brutvorkommen von RL 2 und RL 1 Arten 

 

Angesichts der wahrscheinlichen Vorkommen von wenigen wertgebenden Arten mit geringen 

Brutdichten sowie mit Verweis auf die zumeist intensive landwirtschaftliche Nutzung ist insge-

samt von einer mittleren Bedeutung als Brutvogelhabitat auszugehen. 

4.4.2 Großvögel der Umgebung 

Für Windkraftvorhaben prüfrelevante Großvogelarten sind durch die Vorgaben in Tabelle II-2 

der LANU-Empfehlungen (LANU-SH 2008) bzw. in der Auflistung der Arbeitshilfe zur Beach-

tung artenschutzrechtlicher Belange in Schleswig-Holstein (MELUND-SH und LLUR-SH 2021) 

festgelegt. Großvögel sind aufgrund ihrer Lebensweise und großen Raumansprüche auch bei 

Brutvorkommen außerhalb des Gefahrenbereichs durch WEA potenziell gefährdet. Relevanter 

Wirkfaktor ist hier v.a. das Kollisionsrisiko.  

Aus dem Betrachtungsraum (500 m-Umfeld) und dessen Umfeld liegen Nachweise (Horstkar-

tierung/Datenabfrage/bewertungsrelevantes Flugaufkommen in RNE = Netto-Stetigkeit im Ge-

fahrenbereich g 20 %) von insgesamt sechs Großvogelarten vor (vgl. Abb. 16 und Kap. 11.3.3): 

Rotmilan, Seeadler, Weißstorch, Rohrweihe, Baumfalke und Uhu. Die Bewertung des Gefah-

renbereichs (Begriffsdefinition vgl. Glossar bzw. Kap. 11) als Durchflugraum für in der Umge-

bung brütende Großvogelarten ist Kap. 11.4 zu entnehmen. 
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Die Ergebnisse der Datenabfrage bezüglich Artenvorkommen für Großvögel sind in der nach-

folgenden Abbildung gemeinsam mit den Tierökologischen Gebieten (vgl. Kap. 3.1) dargestellt 

und die Ergebnisse der Horstkartierung sind in Abb. 32 aufgeführt. 

 

Abb. 15: Ergebnisse der Horstkartierung 2022 
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Abb. 16: Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Vogel- und Fledermausschutz 
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Rotmilan (potenzieller Beeinträchtigungsbereich bis 1.500 m, Prüfbereich bis 4.000 m) 

Der Rotmilan gehört nach den Daten der Dürr-Liste zu den an WEA schlaggefährdeten Vogel-

arten (Dürr 2022a). Die Art brütet im Regelfall in lichten Laubwäldern, zuletzt wurden aber 

auch vermehrt Brutansiedlungen in der strukturreichen Halboffenlandschaft oder im Sied-

lungsumfeld festgestellt.  

Der nächstgelegene bekannte Brutplatz liegt südlich des WEA-Standortes in einer Entfernung 

von rd. 2.324 m (Rotorradius berücksichtigt) im Wald Fiekenhörn und somit befindet sich das 

Vorhaben innerhalb des Prüfbereichs der Art. Im Rahmen der Horstkartierung 2022 konnte 

der Horst als besetzt festgestellt werden. Da in dem Jahr ab Ende Juli im Rahmen der RNE 

auch juvenile Rotmilane erfasst wurden, liegt die Vermutung nahe, dass die Brut erfolgreich 

verlief.  

2022 trat der Rotmilan zudem im Rahmen der RNE mit einer Netto-Stetigkeit von 76,9 % im 

Gefahrenbereich (= Anlagenstandorte + 200 m zzgl. Rotorradius) auf. Von den 46 Flügen (teil-

weise Parallelflug) waren die meisten mit Explorations- oder Transferflüge zu klassifizieren, 

teilweise wurde auch Jagdverhalten registriert. Über die Saison verteilt wurden im Mittel 1,85 

Flugbewegungen am Tag erfasst. Ansonsten wurde lediglich am 28.04.2022 ein erhöhtes 

Flugaufkommen mit 8 relevanten Flugsequenzen erfasst (vgl. Abb. 37). Dieser Tag bildete 

auch das absolute Maximum an erfassten Flugbewegungen. Es ist jedoch keine Korrelation 

mit landwirtschaftlichen Aktivitäten abzuleiten, bzw. eine Attraktionswirkung der Flächen ist 

nicht an Tagen mit solchen Ereignissen gegeben. 

Dem Gefahrenbereich wird als Nahrungs- und Durchflugsraum für den Rotmilan eine hohe bis 

sehr hohe Bedeutung beigemessen.  

Im Umfeld um die geplanten WEA befinden sich gemäß Datenabfrage weitere Brutplätze des 

Rotmilans: 

¶ 3,5 km nordwestlich bei Messelberg aus dem Jahr 2021 
¶ 6,2 km südwestlich bei Hohelith aus dem Jahr 2021 

 

Somit liegt das Vorhaben im Prüfbereich (4.000 m) von insgesamt einem weiteren bekannten 

Horst des Rotmilans.  

 

Seeadler (potenzieller Beeinträchtigungsbereich bis 3.000 m, Prüfbereich bis 6.000 m)  

Der Seeadler wird auf der Roten Liste Schleswig-Holsteins mittlerweile als nicht gefährdet ge-

führt. Durch massive Schutzmaßnahmen hat der Bestand seit Ende der 1980er Jahre konti-

nuierlich zugenommen (Koop und Berndt 2014) und lag 2021 bei 129 besetzten Revieren, 

wobei 83 Brutpaare erfolgreich brüteten (MELUND-SH 2021). Seeadler brüten in störungsar-

men Altholzbeständen, die sich in der Nähe von größeren Gewässern oder in Küstennähe 

befinden. Außerdem wirken Kolonien von Graureiher, Kormoran oder Möwe sowie Gänsever-

breitungsschwerpunkte anziehend auf die Art. Mit steigender Siedlungsdichte wurden in 

Schleswig-Holstein auch störungsintensivere und somit suboptimale Brutstandorte wie kleine 

Gehölzgruppen besiedelt. Um weiterhin einen hohen Bruterfolg zu sichern, ist ein Schutz des 

engeren Nestbereiches notwendig. Dies gilt insbesondere auch für die Windkraftplanung, da 

zivilisationsbedingte Todesfälle u.a. durch Windkraftanlagen zugenommen haben (Koop und 

Berndt 2014). 
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Gemäß Datenabfrage sind im Umfeld des Vorhabens folgende Seeadler-Horste bekannt: 

¶ 4,2 km südwestlich im Sievershagener Forst 2022 
¶ 5,8 km südöstlich bei Lenste 2022 
¶ 6,4 km nordwestlich im Oldenburger Bruch 2022 

 

Somit liegt die geplante WEA im Prüfbereich von zwei Seeadlerpaaren. Im Rahmen der RNE 

wurde der Seeadler mit einer Netto-Stetigkeit von 7,7 % im Gefahrenbereich (Anlagenstand-

orte + 200 m zzgl. Rotorradius) erfasst. Insgesamt wurden nur vereinzelt Seeadlerflüge im 

Gefahrenbereich beobachtet. Da die Flächen nur eine bedingte Eignung als Nahrungsgebiet 

aufweisen ist die Bedeutung als Nahrungs- und Durchfluggebiet als gering zu bewerten.  

 

Uhu (Nahbereich bis 1.000 m, Prüfbereich bis 2.000 m1) 

Im Umfeld des Vorhabens ist ein Brutplatz des Uhus bekannt: 

¶ 4 km südwestlich im Sievershagener Forst aus dem Jahr 2022 

Die geplante WEA befindet sich außerhalb des Prüfbereichs der Brutplätze für den Uhu (vgl. 

MELUND-SH und LLUR-SH 2021).  

Die intensiv genutzte Agrarlandschaft des Gefahrenbereichs hat nur eine geringe Bedeutung 

als Nahrungsraum des Uhus. Trotz der lichten Höhe des geplanten WEA-Typs (rd. 25 m über 

Grund) besteht aufgrund der Entfernung von rd. 4 km keine Betroffenheit dieser niedrig flie-

genden Art. Da im Prüfbereich keine Vorkommen bestehen, wird der Uhu nicht weiter behan-

delt. 

 

Weißstorch (potenzieller Beeinträchtigungsbereich bis 1.000 m, Prüfbereich bis 2.000 m) 

Im 6 km-Umfeld um den Vorhabenstandort befinden sich drei Weißstorchpaare (Daten von 

„Störche im Norden<): 

¶ Altratjensdorf: rd. 1,9 km östlich mit zwei flüggen Jungvögeln im Jahr 2022, 
¶ Manhagenerfelde.: rd. 2,6 km südwestlich im Jahr 2022, mit einem flüggen Jungvo-

gel im Jahr 2021 
¶ Grube: rd. 4,6 km nordöstlich mit drei flüggen Jungvögeln im Jahr 2022. 

Alle drei Standorte sind seit Jahren erfolgreich besetzt, wobei sich das Vorhaben nur im Prüf-

bereich des Horstes bei Altratjensdorf befindet. 

Im Rahmen der RNE wurde der Weißstorch mit einer Netto-Stetigkeit von 23,1 % im Gefah-

renbereich (Anlagenstandorte + 200 m zzgl. Rotorradius) erfasst. Es handelte sich dabei aus-

schließlich um Altstörche, die den Gefahrenbereich auf Such- und Transferflügen querten 

(erstmalige Sichtung am 12.05., letztmalig am 18.08.2018). Rastaufenthalte zur Nahrungssu-

che wurden nicht beobachtet. Entsprechend wir eine geringe Bedeutung des Gefahrenbe-

reichs als Nahrungshabitat und eine mittlere Bedeutung als Durchflugraum angenommen. 

 

 

1 Nur bei WEA mit einem unteren Rotordurchgang < 30 m relevant.   
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Rohrweihe (Nahbereich 330 m, Prüfbereich 1.000 m) 

Wie alle Weihenarten gehört die Rohrweihe zu den Bodenbrütern (Bodennest in hoher Vege-

tation). Sie ist im Gegensatz zur Wiesenweihe jedoch stärker an Schilf- und Röhrichtbestände 

gebunden, brütet zunehmend aber auch in Getreide- und Rapsfeldern. Sie zeigt keine ausge-

prägte Meidung von WEA (Nahrungssuche auch innerhalb von WP ohne Reaktion auf Rotor-

bewegungen). Die gemäß Literatur nachgewiesenen Brutplätze reichen bis minimal 175 m an 

WEA heran. Dichteres Brutplatzpotenzial wurde nicht genutzt. Nahrungsflüge erfolgen über-

wiegend bodennah. 

Im Rahmen der speziellen Kartierung von potenziell geeigneten Bruthabitaten der Art sind 

innerhalb des Untersuchungsgebietes (1 km um das Wind-Vorranggebiet, s. Kap. 11.3.2) drei 

potenzielle Rohrweihenhabitate vorhanden, die als Habitat dauerhaft geeignet sind. 

Während der Horstkartierung 2022 wurde ein Brutvorkorkommen der Rohrweihe 807 m (Ro-

torradius berücksichtigt) und somit innerhalb des Prüfbereiches der Rohrweihe nordwestlich 

der geplanten WEA in einem der Habitate festgestellt. 

Innerhalb des Nahbereichs von 330 m sind hingegen nur – je nach angebauter Feldfrucht – 

Ackerbruten möglich. 

Gemäß Datenabfrage sind im 6 km-Umfeld des Vorhabens weitere Brutplätze bekannt: 

¶ 4,6 km nördlich auf Stiftungsweide Oldenburger Warder 2022 
¶ 5 km nordöstlich bei Grube 2022 
¶ 5,3 km nördlich im Schwienkuhler Bruch 2019 

 

Im Rahmen der RNE 2022 wurde die Rohrweihe mit einer Netto-Stetigkeit von 46,2 % im Ge-

fahrenbereich (Anlagenstandorte + 200 m zzgl. Rotorradius) erfasst. Es handelte sich v.a. um 

Adulte sowie einzelne Immature und Jungvögel. Von den 35 Flügen (teilweise Parallelflug) 

waren die meisten mit Explorations- oder Transferflüge zu klassifizieren, teilweise wurde auch 

Balzverhalten registriert. Jagdverhalten wurde am 14.04.22, 30.06.22 und 04.08.22 von Rohr-

weihen (m, w) im Gefahrenbereich beobachtet. Am 21.04.22 wurde ein männliches Individuum 

futtertragend beobachtet. Aufgrund der hohen Frequentierung und dem regelmäßigen Auftre-

ten, ist dem Gefahrenbereich eine hohe Bedeutung als Durchflugraum, jedoch nur eine mitt-

lere Bedeutung als Nahrungsraum beizumessen. 

 

Kranich (potenzieller Beeinträchtigungsbereich 500 m2, keine Angabe Prüfbereich) 

Im Rahmen der Horstkartierung 2022 wurde vom Kranich eine Brut im Weidengebüsch bzw. 

auf einer Hochstaudenfluren-Fläche in 774 m Entfernung (Rotorradius berücksichtigt) nord-

westlich der geplanten WEA festgestellt.  

Gemäß Datenabfrage sind im 6 km-Umfeld des Vorhabens weitere Brutplätze bekannt: 

¶ 3,5 km nordwestlich bei Damlos 2021, Brutpaar 
¶ 5,3 km nordöstlich bei Grube 2020, Brutpaar, 1 JV 

 

 

2  Für den Kranich wird in den LANU-Empfehlungen (2008) noch ein potenzieller Beeinträchtigungsbereich von 1.000 m ge-
nannt. Dieser wurde inzwischen vom LLUR / MELUR korrigiert (Behördliche Mitteilung vom März 2014). Die aktuelle Ab-
standsempfehlung (500 m) berücksichtigt neue Erkenntnisse aus der Literatur (z.B. Langgemach und Dürr 2020) und folgt 
den Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2015). 
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auch die Beobachtungen im Rahmen der RNE für Großvögel 2022 (26-tägige Erfassung März-

August, allerdings nicht mit Schwerpunkt auf Rastvogelerfassung) berücksichtigt. Weiterhin 

liegen Rastvogeldaten von der OAGSH für das 3 km-Umfeld um das WVG vor (Stand Oktober 

2022). Das Artenspektrum wird einerseits durch die Lage zu Schlafgewässern bzw. Leitlinien 

des Vogelzuges, die Größe und tatsächliche Verfügbarkeit von Flächen, die aktuelle Flächen-

nutzung / Habitateignung und die gegebenen Vorbelastungen sowie andererseits durch das 

artspezifische Meideverhalten der Rastvogelarten bestimmt bzw. eingeschränkt. 

Zu den gegenüber WEA hochempfindlichen Rastvogelarten zählen Kranich, Gänse und 

Schwäne sowie die meisten Watvögel, die bis zu mehreren hundert Meter Abstand zu WEA 

einhalten können. Zu den Arten mit mittleren Empfindlichkeiten zählen Kiebitz und Goldregen-

pfeifer. Als gering empfindlich gegenüber der Scheuchwirkung von WEA können Rastvögel 

wie Möwen (Lach-, Sturm-, Silber- und Heringsmöwen), Tauben und Singvögel (z.B. Star) an-

gesehen werden. 

Der Betrachtungsraum (400 m-Umfeld) zeichnet sich durch eine intensiv landwirtschaftlich ge-

prägte Landschaft mit Ackerflächen aus, die durch Knicks und Feldhecken sowie einzelne Ge-

wässer strukturiert wird. Zudem ist das Relief leicht wellig, sodass Sichtbeziehungen insge-

samt eingeschränkt sind. Im nordwestlichen Bereich quert die L 231 den Betrachtungsraum, 

weitere Vorbelastungen bestehen durch die Bestands-WEA, die z.T. zurückgebaut werden. 

Ein Rastpotenzial besteht im Betrachtungsraum daher v.a. für anpassungsfähige, häufige Ar-

ten / -gruppen wie Möwen, Ringeltaube, Star und verschiedene Kleinvogelarten, wobei nur mit 

vergleichsweise geringen Abundanzen zu rechnen ist.  

Im Rahmen einer Begehung am 20.10.2022 wurden ca. 70 - 90 Kraniche auf dem Grünland 

im südlich des Oldenburger Grabens, in rd. 5 km Entfernung, zur Nahrungssuche und zum 

Rasten gesichtet. Bei der Rastvogelabfrage wurden max. rd. 410 Kraniche rastend bzw. ru-

hend auf einer Getreidekoppel in rd. 3,3 km Entfernung im Bereich des Oldenburger Grabens 

(Gruber See-Koog West) registriert. 

Weitere rastende Arten wurden während den Erfassungen 2022 auf den Flächen, mit Aus-

nahme des Goldregenpfeifers (s.u.), nicht beobachtet. Es ist insgesamt mit einem artenarmen 

und zahlenmäßig unauffälligen Rastgeschehen im BR zu rechnen. Wertgebende Rastvogel-

arten sind im BR nur in geringen Abundanzen zu erwarten. 

Nachfolgend wird das Habitatpotenzial für besonders wertgebende Rastvogelarten dargestellt: 

Die Hauptrastgebiete des Goldregenpfeifers liegen an der Westküste Schleswig-Holsteins 

deutlich abseits des Betrachtungsraums (vgl. Abb. 17). Im Umfeld des Vorhabens sind im Be-

reich des Oldenburger Grabens, nördlich vom BR, zu den Hauptrastzeiten im Herbst und Früh-

jahr jedoch Rastvorkommen des Goldregenpfeifers in einer Größenordnung von 100 bis 250 

Individuen möglich (s. Ergebnisse der Synchronerfassung des Goldregenpfeifers am 

11./12.10.14, Abb. 17). Bei der Rastvogeldatenabfrage wurden 2022 max. 126 Goldregenpfei-

fer nördlich von Cismar in rd. 2,5 km registriert. Somit ist aufgrund der küstennahen Lage zwar 

mit einem Auftreten des Goldregenpfeifers auf den Ackerflächen des BR zu rechnen (ca. 60 

Goldregenpfeifer bei der Übersichtsbegehung am 23.02.22 nordöstlich des geplanten WEA 

Standortes gesichtet), dieses ist nach den vorliegenden Daten aber unregelmäßig (keine be-

sondere Attraktionswirkung) und weist nur geringe Abundanzen auf. Gleiches gilt für den Gro-

ßen Brachvogel. 
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Auch der Kiebitz trat im Betrachtungsraum nicht als Rastvogel auf. Die Hauptrastgebiete des 

Kiebitz‘ liegen ebenfalls an der Westküste Schleswig-Holsteins und somit weit abseits des 

Betrachtungsraums (vgl. Abb. 18). Es sind aber ebenfalls im Bereich des Oldenburger Gra-

bens, ca. 5 km nördlich vom BR, zu den Hauptrastzeiten im Herbst und Frühjahr Rastvorkom-

men des Kiebitz‘ in einer Größenordnung von 1000 bis 2000 Individuen möglich (s. Ergebnisse 

der Synchronerfassung des Kiebitz` am 11./12.10.2014, Abb. 18). Für den Kiebitz beträgt der 

2 %-Schwellenwert 1.700 Individuen. Bei der Rastvogelabfrage im 3 km-Umfeld wurden max. 

120 Individuen (2020-2022) in rd. 3 km Entfernung im Bereich des Oldenburger Grabens (Gru-

ber See-Koog West) registriert. Es sind grundsätzlich Rastvorkommen im BR möglich, die aber 

in geringer Abundanz / Stetigkeit zu erwarten sind.  

Für sonstige Limikolenarten ist das Rastpotenzial in der intensiv genutzten Agrarlandschaft als 

sehr gering anzusehen, da im Betrachtungsraum selbst keine geeigneten Rastgewässer vor-

handen sind.  

Nordische Gänse wie Bläss- und Weißwangengans wurden 2022 im Betrachtungsraum nicht 

als Rastvögel beobachtet. Nach der Zusammenstellung des LLUR (2012) sind im Betrach-

tungsraum Rastvorkommen von Bläss- und Weißwangengans (= Nonnengans), wenn über-

haupt, nur in sehr geringer Abundanz zu erwarten, die deutlich unter den 2 %-Schwellenwerten 

liegen3 (vgl. Abb. 19 und Abb. 20). Bei der Rastvogelabfrage wurden Blässgänse in einer 

Großenordnung von rd. 200 Individuen (2020) bei Altratjensdorf in rd. 3,6 km Entfernung re-

gistriert (keine Daten zur Weißwangengans). Besondere Rastschwerpunkte oder eine regel-

mäßige Rastnutzung sind im Betrachtungsraum angesichts der Habitatausstattung (monotone 

Agrarlandschaft mit Gehölzbeständen ohne besondere Attraktionswirkung, Vorbelastung 

durch WEA und die L 231) auch für diese wertgebenden Arten nicht zu erwarten. 

In der Literatur (OAGSH 2020a) (OAGSH 2020b) liegen für den Betrachtungsraum auch keine 

Nachweise von nordischen Schwänen (Zwergschwan, Singschwan) vor. Die aktuellsten 

verfügbaren Daten für die Rastverbreitung von Sing- und Zwergschwan im Winter zeigen Abb. 

21 und Abb. 22. Die Konzentration auf die Eider-Treene-Sorge-Niederung und andere 

Niederungssysteme bzw. größeren Gewässer wird deutlich. Im Bereich des Vorhabens und in 

dessen Umfeld liegen jedoch keine aktuellen Nachweise größerer Rastansammlungen von 

nordischen Schwänen vor. Bei der Rastvogelabfrage wurden max. 13 Individuen (2020) vom 

Singschwan in rd. 2,9 km Entfernung bei Ardelpohl registriert (keine Daten zum Zwerg-

schwan). Tatsächliche Rastvorkommen im BR sind aufgrund der Landschaftsstruktur in nur 

sehr geringen Abundanzen zu erwarten. 

 

3  Zum Vergleich die 2 %-Schwellenwerte: Blässgans 840 Ex., Weißwangengans 3.800 Ex. 
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Abb. 17: Ergebnisse der Synchronerfassung des Goldregenpfeifers am 11./12.10.14  
Quelle: OAG, Rundschreiben 3/2014, Nov. 2014. Insgesamt wurden etwa 110.000 Exemplare registriert. Pfeil = ungefähre Lage 
BR. 

 
Abb. 18: Ergebnisse der Synchronerfassung des Kiebitz‘ am 11./12.10.2014 
Quelle: OAG, Rundschreiben 3/2014, Nov. 2014. Insgesamt wurden etwa 89.000 Exemplare registriert. Pfeil = ungefähre Lage 
BR. 
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Abb. 19: Rastverbreitung der Nonnengans (=Weißwangengans) in Schleswig-Holstein im Winterhalb-
jahr 2011/2012 
Quelle: LLUR (2012). Pfeil = ungefähre Lage des BR. Nonnengans = Weißwangengans. 

 
Abb. 20: Rastverbreitung der Blässgans in Schleswig-Holstein im Winterhalbjahr 2011/2012 
Quelle: LLUR (2012). Pfeil = ungefähre Lage des BR.  
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Abb. 21: Ergebnisse der Synchronerfassung des Singschwans am 10./11./01.10.2020 
Quelle: (OAGSH 2020b) Pfeil = ungefähre Lage des BR. 

 
Abb. 22: Rastverbreitung des Zwergschwans in Schleswig-Holstein im Winter 2020 
Quelle:(OAGSH 2020a). Pfeil = ungefähre Lage des BR. 

In Bezug auf die Lage zu Leitlinien des Vogelzuges ist festzustellen, dass das Vorhaben in 

einem Abstand von rd. 6,6 km zu der Ostsee liegt (rd. 3,1 km Abstand zur Zugachse). Die 

geplante WEA befinden sich also abseits von Leitlinien des Vogelzugs. Auch liegen keine 

Seen (Rast- bzw. Schlafgewässer) im unmittelbaren Umfeld des Vorhabens. Die nächstgele-

genen größeren Gewässer befinden sich mit dem Großen Mühlenteich und der dazugehörigen 

Teichlandschaft südlich von Lensahn, rd. 4,3 km westlich sowie im Schwienkuhler Bruch (nörd-

lich, rd. 4,6 km entfernt).  
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und sonstigen Wasserflächen verlaufenden Zugwege der Wat- und Wasservögel zusammen, 

so dass hier mit – auch für schleswig-holsteinische Verhältnisse – überdurchschnittlichen Zug-

aktivitäten zu rechnen ist (s. nachfolgende Abbildungen).  

 
Abb. 23: Hauptzugwege der Wasservögel in Schleswig-Holstein 
Erläuterung: Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens. 

Quelle: Daten des Vogelzugprojekts der OAGSH (Koop 2010).  

 
Abb. 24: Hauptzugwege der Singvögel, Greifvögel und Tauben in Schleswig-Holstein 
Erläuterung: Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens. 

Quelle: Daten des Vogelzugprojekts der OAGSH (Koop 2010).  

Tab. 15: Bewertungskriterien für Zugvögel 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Zugvogelzählung: vernachlässigbares Zugaufkommen 

gering Zugvogelzählung: < 200 ziehende Ind./h zur Hauptzugzeit 

mittel Bereiche außerhalb von Konzentrationsgebieten und Leitlinien des Vogelzugs 

hoch / sehr hoch Konzentrationsgebiete und Leitlinien des Vogelzugs 

 

Gemäß Darstellungen im Regionalplan (Dezember 2020, Abb. 25) liegt die geplante WEA au-

ßerhalb der Hauptzugwege des Vogelzugs in Schleswig-Holstein. Die nächstgelegene 
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Hauptachse des Vogelzugs befindet sich demnach rd. 3,1 km östlich und verläuft entlang der 

Ostseeküste. Die Darstellungen von Koop (2010) sind im Vergleich dazu nicht aktuell und un-

genauer, sodass sie lediglich als Anhaltspunkte für Zugbewegungen über Schleswig-Holstein 

herangezogen werden können. Für die Abgrenzung von Hauptzugwegen ist der Regionalplan 

ausschlaggebend. Es handelt sich dabei jedoch um keinen Hauptzugweg, auf dem mit einem 

erhöhten und zielgerichteten Zugaufkommen zu rechnen wäre. Der Betrachtungsraum würde 

dabei zudem nur vereinzelt gequert werden. 

 

Abb. 25: Hauptachsen des Vogelzugs gemäß Regionalplan (2020) 

 

Im Rahmen der RNE 2022 wurden im Betrachtungsraum im April viele ziehende Kraniche 

beobachtet, im August einige ziehende Fischadler, dazu etliche Wespenbussarde. Einzelbe-

obachtungen, die sicher in Zusammenhang mit der über Fehmarn verlaufenden <Vogelflugli-
nie= stehen, gelangen von Gleitaar (09.06.), Rotfußfalke (18.8. 2 Ex) und Schreiadler (25.8.)   

Im Frühjahr konnten Trupps von Rot- und Wacholderdrosseln mit hohen Individuenzahlen be-

obachtet werden. 

Die Erfassung deckte nicht die Hauptzugzeiträume ab. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass 

keine systematische Zug- oder Rastvogelerfassung stattgefunden hat.  
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Singvogelarten, die in der bundesweiten Statistik der Schlagopfer an WEA (Dürr 2022a) mit 

Bezug auf ihre zumeist individuenreichen Populationen deutlich unterrepräsentiert sind (z.B. 

Feldlerche). Aufgrund ihrer Wendigkeit und schnelleren Manövrierfähigkeit sind Singvögel im 

Allgemeinen weniger gefährdet. 

Nach den vorliegenden Kollisionsopferdaten sind im Verhältnis zu den (geringeren) Populati-

onsgrößen v.a. Greif- und Großvögel besonders kollisionsgefährdet (z.B. Seeadler, Rotmilan). 

Hieraus kann abgeleitet werden, dass weniger wendige Großvogelarten sowie Arten, die of-

fensichtlich keine bzw. nur eine geringe Meidung der Anlagennähe zeigen und in Rotorhöhe 

fliegen, generell einem erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt sind. Besondere Aufmerksamkeit 

ist daher regelmäßig genutzten Flugwegen zwischen Horst und Jagdgebieten sowie häufig 

aufgesuchten Nahrungsflächen dieser Arten zu widmen. 

Als Ursachen, für die hohen Kollisionsraten bestimmter Greif- und Großvögel werden genannt: 

- Unterschätzen der Umlaufgeschwindigkeit der Rotorspitzen, 
- Anlocken durch attraktives Nahrungsangebot im Bereich von WEA (z.B. Brachen), 
- Ablenkung während des Fokussierens der Beute im Flug, Nichtwahrnehmung der Ro-

toren, 
- Nutzung als Sitzwarte. 

Tab. 17: Bewertung der artspezifischen Kollisionsgefährdung für Brutvögel 

Risiko Arten (Auswahl) 

gering Kiebitz; Feldlerche; Wiesenpieper, Gehölzfreibrüter einschließlich Bodenbrütern mit 
Kontakt zu Gehölzen; Kranich 

Wiesenweihe, Rohrweihe und Uhu, wenn Brutplätze nicht in WEA-Nähe liegen und bei 
lichten Höhen > 30 m 

mittel Wanderfalke; Lach-, Sturm- Silber- und Heringsmöwe bei benachbarten Brutkolonien 

hoch Rotmilan; Seeadler; Weißstorch; 
Wiesenweihe, Rohrweihe, Uhu, wenn Brutplätze innerhalb des Nahbereichs von WEA 
liegen bzw. bei lichten Höhen < 30 m 

 

Mit Verweis auf die Dimensionierung des Vorhabens (eine Neubau-WEA unter zeitgleichem 

Rückbau von 3 Bestands-WEA, vergleichsweise geringe Flächeninanspruchnahme für Zuwe-

gungen), die maximal mittlere Bedeutung als Brutvogelhabitat und die Vorbelastung (intensiv 

genutzte Agrarlandschaft, Verlauf der L 231 nordwestlich und L 58 südlich, weitere Bestands 

WEA) ist durch die Errichtung von einer WEA für die lokalen Brutvögel im Gebiet sowohl bau- 

wie auch betriebsbedingt von einem geringen Tötungsrisiko auszugehen.  

 

Für folgende Groß-/Greifvogelarten kann eine erhöhte Kollisionsgefährdung aufgrund der 

Lage von Brutplätzen im potenziellen Beeinträchtigungsbereich (Baumfalke) oder Prüfbereich 

(Rotmilan, Rohrweihe, Seeadler, Weißstorch) bzw. aufgrund des bewertungsrelevanten Flug-

aufkommens im Rahmen der RNE (Rotmilan, Rohrweihe, Baumfalke) jedoch nicht von vorn-

herein ausgeschlossen werden. Die Arten werden nachfolgend näher betrachtet. 
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daher aufgrund des Standortes auf einem Acker und fernab von größeren Gewässern prak-

tisch kein bzw. ein zu vernachlässigend geringes Kollisionsrisiko an WEA aufweisen (Brink-

mann et al. 2011; VSW-RP und LUWG-RP 2012), wie auch die im Vergleich zu den übrigen 

Gattungen deutlich geringeren Schlagopferfunde in der bundesweiten DÜRR-Datenbank (Dürr 

2022b) zeigen.  

Haselmaus 

Die Kriterien für die Einstufung einer Vorkommens-Wahrscheinlichkeit der Art richten sich nach 

aktuellen und historischen Vorkommen, der Lebensraumausstattung sowie einer Haselmaus-

Erfassung 2022. Das Vorhaben liegt am Rand des bekannten und mit Nachweisen belegten 

Verbreitungsgebietes der Art in Schleswig-Holstein (vgl. Abb. 8). 

Die Haselmaus konnte während der Untersuchung 2022 im WVG nicht nachgewiesen werden 

und wird daher nicht in der Artenschutzprüfung weiter behandelt.  

Weitere Arten 

Mit Verweis auf die Bestandsdarstellung in Kap. 4.1.3 (keine Vorkommen von Anhang IV-Arten 

im VG) sind weitere Säugetierarten in der artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse 

nicht weiter zu betrachten.  

6.2.2 Reptilien  

Mit Verweis auf die Bestandsdarstellung in Kap. 4.2 (keine Vorkommen von Anhang IV-Arten 

im VG) sind Reptilien in der artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. Konfliktanalyse nicht weiter 

zu betrachten.  

6.2.3 Amphibien 

Nach dem Ergebnis der Bestandsdarstellung in Kap. 4.3, die auf einer Erfassung im WVG 

sowie auf einer Datenabfrage im Umkreis des Vorhabens beruht, sind im Bereich des Klein-

gewässers (Gewässer 1) südöstlich des Vorhabens Vorkommen von 1 Art des Anhangs IV 

FFH-RL nachgewiesen, nämlich Kammmolch (Triturus cristatus) (s. Tab. 12). Weiterhin gab 

es im Rahmen der Erfassung 2022 Nachweise des streng geschützten Kammmolchs in den 

Untersuchungsgewässern 4 und 5 (beide > 1 km Entfernt). Diese Art wird in der artenschutz-

rechtlichen Prüfung jedoch nicht weiter behandelt, da das im Ackerland liegende Gewässer in 

rd. 350 m Entfernung Gewässer stark degradiert ist (Beschattung durch Gehölze), eine Re-

produktion des Kammmolches darin nicht nachgewiesen werden konnte und Wanderbezie-

hungen zum Vorhaben nicht angenommen werden. Auf Vorkommen anderer Amphibienarten 

des Anhangs IV liegen keine Hinweise vor. 

6.2.4 Weitere Arten 

Fische  

Vorhabenrelevante Vorkommen streng geschützter Fische (Stör, Nordsee-Schnäpel) können 

aufgrund fehlender Habitate (große Flüsse, Meer) im direkten Eingriffsbereich sicher ausge-

schlossen werden. Die Artgruppe wird daher nicht weiter betrachtet. 
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Libellen 

Da im Betrachtungsraum keine Gewässer mit Beständen der Krebsschere (Stratiotes aloides) 

vorhanden sind (Ergebnis Biotoptypenkartierung vom 09.11.2022), die für ein Vorkommen der 

Grünen Mosaikjungfer (Aeshna viridis) obligat sind, ist nicht mit einem Vorkommen dieser Art 

zu rechnen (Haacks und Peschel 2007).  

Weitere Vorkommen von Libellenarten des Anhangs IV sind sicher auszuschließen, da diese 

Arten sehr spezielle Ansprüche an die Habitatqualität bzw. -struktur haben und diese im Be-

trachtungsraum nicht erfüllt werden. Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) und die 

Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) sind an nährstoffarme Moor- bzw. Waldgewäs-

ser gebunden. Die Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) ist eine typische Fließgewässer-

art, dessen Vorkommen in S-H auf die Elbe beschränkt ist. Weitere Libellenarten des Anhangs 

IV kommen in Schleswig-Holstein nicht vor (Arbeitskreis Libellen in der Faunistisch-Ökologi-

schen Arbeitsgemeinschaft e.V. 2015). Die Artgruppe wird daher nicht weiter betrachtet. 

Schmetterlinge 

Abgesehen vom Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) kommen in Schleswig-Hol-

stein derzeit keine Schmetterlingsarten des Anhangs IV der FFH-RL vor. Ein Vorkommen des 

wärmeliebenden Nachtkerzenschwärmers im Betrachtungsraum ist nicht zuletzt aufgrund der 

Habitatausstattung (intensive Ackernutzung, keine Vorkommen der Nahrungspflanzen) aus-

zuschließen. Zudem sind diese Arten gegenüber den für WEA-Planungen typischen Wirkfak-

toren nicht empfindlich. Die Artgruppe wird daher nicht weiter betrachtet. 

Käfer 

Im Betrachtungsraum bestehen in den Feldhecken vereinzelt alte Eichen, die ein Potenzial als 

Lebensraum für die Käferarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie Heldbock (Cerambyx cerdo) 

und Eremit (Osmoderma eremita) aufweisen. Diese Bäume bleiben im Rahmen des Vorha-

bens erhalten. Zudem sind diese Arten gegenüber den für WEA-Planungen typischen Wirk-

faktoren nicht empfindlich. Der Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) 

besiedelt ausschließlich große und dauerhaft wasserführende Seen und Teiche. Die Artgruppe 

wird daher nicht weiter betrachtet. 

Weichtiere 

Vorkommen von Muschel- und Schneckenarten des Anhangs IV der FFH-RL können aufgrund 

fehlender Habitate im direkten Eingriffsbereich sicher ausgeschlossen werden. Die Artgruppe 

wird daher nicht weiter betrachtet. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Tierarten des Anhanges IV der 

FFH-RL ist für Fledermäuse (Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler sowie die Ar-

ten der Gattung Pipistrellus) gegeben. 

6.3. Europäische Vogelarten 

Im Hinblick auf die zu prüfenden Verbotstatbestände ist es sinnvoll, zwischen den folgenden 

Gruppen zu differenzieren: 
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6.3.3 Rastvögel 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besitzen lediglich Rastbestände, die innerhalb eines Be-

trachtungsraumes regelmäßig 2 % des landesweiten Bestandes einer Art aufweisen und damit 

in der Flächenbewertung einen funktional und geomorphologisch abgrenzbaren Raum mit lan-

desweiter Bedeutung als Rastgebiet ergeben (LBV SH und AfPE 2016). Nur solche Räume 

sind als „Ruhestätte< im Sinne des § 44 (1) 3 BNatSchG aufzufassen. Für kleinere Bestände 
ist davon auszugehen, dass sie in der Regel eine hohe Flexibilität aufweisen und den vorha-

benbedingten Beeinträchtigungen ausweichen können. 

Nach Sichtung der vorliegenden Beobachtungsdaten aus den Erfassungen und Auswertung 

der Literatur ist für keine Rastvogelart mit einer Überschreitung der 2 %-Grenze des 

landesweiten Rastbestandes als Schwellenwert für wertgebende Rastbestände (v.a. 

nordische Gänse und Schwäne sowie Limikolen) zu rechnen, insbesondere auch nicht mit 

einer regelmäßigen Überschreitung (vgl. Kap. 4.4.3). Dies deckt sich mit der bekannten 

Situation der Rastverbreitung dieser, gegenüber WEA als Störquelle empfindlichen 

Artengruppe (Heinicke 2010; LLUR-SH 2012; Wahl und Degen 2009).  

Erhebliche Beeinträchtigungen und folglich das Eintreten der Zugriffsverbote der erheblichen 

Störung und der Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 

(1) BNatSchG können somit für Rastvögel ausgeschlossen werden. Das Zugriffsverbot der 

Schädigung/Tötung von Individuen bleibt allerdings zu prüfen. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit ist im Hinblick auf Rastvogelarten (v.a. 

Möwen, Star u.a. Singvögel, gelegentliche (Einzel)vorkommen von Kiebitz sowie Sing-, 

Zwergschwan und Weißwangen- und Blässgans) nur bezogen auf das Kollisionsrisiko 

(Schädigungsverbot) festzustellen – wobei keine der genannten Arten im Betrachtungs-

raum die 2 %-Grenze des landesweiten Rastbestandes als Schwellenwert für wertge-

bende Rastbestände erreicht bzw. diese regelmäßig überschreitet. Rastvögel werden 

daher zusammen in einem gildenbezogenen Formblatt geprüft. 

6.3.4 Vogelzug 

Der Betrachtungsraum liegt nicht im Bereich eines Vogelzugkorridors und weist insgesamt 

eine mittlere Bedeutung für den Vogelzug auf (vgl. Kap. 4.4.4). 

Für Zugvögel ist allein der Wirkfaktor Kollisionsrisiko von Relevanz. In der Konfliktanalyse wer-

den daher die eher zum Breitfront- sowie die eher zum Schmalfrontzug neigenden Arten als 

„Gilde< betrachtet und gemeinsam bewertet. Dies ist gerechtfertigt, weil die Kollisionsrisiken 
für Zugvögel im Wesentlichen von der Zugaktivität am Standort, d.h. von standörtlichen Para-

metern abhängen, die wiederum v.a. durch die Lage zu Leitlinien, Verdichtungsräumen etc. 

bestimmt werden.  

Da das Vorhaben außerhalb von Vogelzugleitlinien für „Schmalfrontzieher< liegt (Ostseeküste 

erst rd. 6,6 km östlich, Abstand zur Zugachse rd. 3,1 km), wird bei der artenschutzrechtlichen 

Bewertung nur die „Gilde< der überwiegend im Breitfrontzug auftretenden Artengruppe geprüft. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von europäischen Vogelarten ist nach 

den vorliegenden Daten für Zugvögel (Breitfrontzug) festzustellen, wobei sich diese po-

tenzielle Betroffenheit und damit die artenschutzrechtliche Prüfung ausschließlich auf 

das Kollisionsrisiko (Schädigungsverbot) bezieht. 
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¶ Besatzkontrolle 

Für fast alle lokalen Brutvogelarten wie auch Großvogelarten der Umgebung ergab die einzel-

art- bzw. gildenbezogene Artenschutzprüfung (vgl. Formblätter im Anhang), dass das betriebs-

bedingte Tötungsrisiko (mögliche Kollisionen mit WEA) nicht zu einer signifikanten Erhöhung 

des allgemeinen Lebensrisikos dieser Arten führt.  

Allerdings ist für den Rotmilan und der Rohrweihe aufgrund der Betroffenheit des im Rahmen 

der RNE 2022 festgestellten Flugaufkommens (Rohrweihe: hohe Bedeutung als Nahrungs- 

und Durchflugraum; Rotmilan: hohe bis sehr hohe Bedeutung als Nahrungs- und Durchflug-

raum) ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko und damit der Eintritt des Tötungsverbotstatbe-

standes anzunehmen, so dass für diese Arten die Durchführung folgender Vermeidungsmaß-

nahmen als erforderlich angesehen wird, die natürlich auch anderen Großvogelarten (z.B. 

Seeadler, Weißstorch) beeinträchtigungsmindernd zugutekommt (vgl. Kap. 8.1): 

¶ Betriebsvorgaben (Abschaltung bei Mahd und Ernte sowie den Folgetagen) 
¶ Pflege des Turmfußbereiches 

Bei Durchführung der angegebenen Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelungen, Vergrä-

mungsmaßnahmen, Besatzkontrolle, Betriebsvorgaben) ist davon auszugehen, dass das 

Schädigungsverbot vorhabenbedingt nicht verwirklicht wird. 

Störungstatbestände (Erhebliche Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Aufgrund der einzuhaltenden Bauzeitenregelungen bzw. vorgesehen Vermeidungsmaßnah-

men (vgl. Kap. 8) können erhebliche baubedingte Störungen von Brutvögeln ausgeschlossen 

werden. Gleiches gilt aufgrund der großen Abstände zu den Brutplätzen für die relevanten 

Großvögel der Umgebung. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch vereinzelte 

Störungen der Lokalpopulation der betreffenden Arten ist sicher auszuschließen, ein Verbots-

tatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG wird daher nicht verwirklicht (störungsbedingte Re-

vieraufgaben und die damit verbundenen Tötungen von Individuen (Jungvögel) einzelner Ar-

ten werden unter dem Verbotstatbestand gem. § 44 (1) 1 BNatSchG geprüft). 

Verbotstatbestand Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG) 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens (Errichtung 

und Betrieb von einer WEA unter zeitgleichem Rückbau von drei WEA) auf Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten ergab für alle Arten, dass die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang i.S. 

des § 44 (5) BNatSchG weiterhin erfüllt bleibt. Insgesamt kann somit die Verwirklichung eines 

Verbotstatbestands nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 (5) BNatSchG ausgeschlossen 

werden. 

7.3.2 Rastvögel 

Für die Gruppe der Rastvögel wurde eine Gruppenprüfung durchgeführt, da keine der nach-

gewiesenen bzw. potenziell vorkommenden Rastvogelarten das relevante Bewertungskrite-

rium „2% des Landesbestands< erfüllt und der BR somit keine landesweite Bedeutung als 

Rastvogellebensraum aufweist. 
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Verbotstatbestand Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Aufgrund der grundsätzlich hohen Mobilität von Rastvögeln und der Nichtbetroffenheit von 

Brutstätten können für alle Rastvogelarten baubedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus können vorhabenbedingte Schädigungen bzw. Tötungen betriebsbedingt (Kol-

lisionsrisiko) auftreten. 

Hinsichtlich des betriebsbedingten Kollisionsrisikos ergab die Prüfung (s. Formblatt im An-

hang), dass durch die Errichtung der WEA für Rastvögel keine signifikante Erhöhung des all-

gemeinen Lebensrisikos (z.B. durch Prädation, Krankheiten etc.) zu befürchten ist. Der Schä-

digungstatbestand gem. § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt somit nicht ein. 

Störungstatbestände (Erhebliche Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Insbesondere da die Flächen durch die Bestands-WEA bereits vorbelastet sind und im nähe-

ren räumlichen Umfeld ausgedehnte Flächen ähnlicher oder besserer Habitatausstattung lie-

gen, ist ein Ausweichen auf andere Rastplätze ohne weiteres möglich. Etwaigen Störungen 

würde daher frühzeitig ausgewichen.  

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Lokalpopulation der Arten lässt sich nicht 

ableiten, ein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG tritt folglich nicht ein. 

Verbotstatbestand Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Da der Betrachtungsraum durch die Bestands-WEA bereits vorbelastet ist und für keine der 

vorkommenden Arten ein Rastgebiet von landesweiter Bedeutung darstellt, können gemäß 

LBV SH & AfPE (2016) erhebliche vorhabenbedingte Beeinträchtigungen dieses Gebietes als 

Ruhestätte i.S. des § 44 (1) 3 BNatSchG ausgeschlossen werden. Ein Verbotstatbestand nach 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG tritt somit für Rastvögel nicht ein. 

7.3.3 Vogelzug 

Für die Artengruppe der Zugvögel wurde die Prüfung in „Zuggilden< abgehandelt, wobei nach 

den Ergebnissen der Relevanzprüfung nur der Breitfrontzug zu prüfen ist.  

Verbotstatbestand Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG) 

Die im Formblatt Breitfront-Zieher erfolgte Prüfung des Kollisionsrisikos für Zugvögel (Kap. 0) 

kommt analog zur Konfliktanalyse in Kap. 5.2.3 zu dem Ergebnis, dass durch die Errichtung 

der WEA keine signifikante Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos für Zugvögel zu befürch-

ten ist. Spezielle Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Der Schädigungstatbestand 

gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG tritt somit vorhabenbedingt nicht ein. 

Störungstatbestände (Erhebliche Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Für den Vogelzug nicht relevant. 

Verbotstatbestand Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

Für den Vogelzug nicht relevant. 
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betriebsbegleitendes Monitoring das tatsächliche Fledermausaufkommen festzustellen und 

auf dieser Grundlage die Abschaltvorgaben in Absprache mit den zuständigen Behörden an-

zupassen. Die Erfassungsmethode ist vorab mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzu-

stimmen. Es ist sowohl ein Erfassungsgerät an der Gondel und eins am Turm der WEA im 

Bereich des unteren Rotordurchgangs anzubringen.  

¶ Nachtabschaltung 

Die Genehmigung ist mit einer Abschaltauflage zu versehen. Die Verwirklichung arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände kann damit sicher ausgeschlossen werden. Die 

Obere Naturschutzbehörde (LLUR6) macht dabei folgende Vorgaben:   

o Zeitraum für die Abschaltungen: 10.05. bis 30.09. eines Jahres (aufgrund der Be-

troffenheit Zeitraum Lokalpopulation und Fledermauszug) 

o Dauer: Abschaltung nur nachts, d.h. eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine 

Stunde nach Sonnenaufgang  

o Einschränkung: Abschaltung nur, wenn Windgeschwindigkeit < 6 m/s (bei grö-

ßerer Windgeschwindigkeit kann die WEA ohne Einschränkung betrieben werden), 

Lufttemperatur höher 10 °C und Niederschlagsfreiheit (weniger als 0,5 mm/h). 

Diese Betriebsvorgaben können durch eine entsprechende Programmierung des Be-

triebsalgorithmus umgesetzt werden.  

Nach Errichtung der WEA besteht die Möglichkeit den Betriebsalgorithmus zu überprü-

fen und ggf. anzupassen (Antrag auf Anpassung oder Aufhebung der Betriebsvorga-

ben). Hierfür kann nach Inbetriebnahme die Fledermausaktivität erfasst werden. Die 

genauen Vorgaben für die Durchführung des Monitorings sowie Auswertung der Daten 

werden durch die Naturschutzbehörde festgelegt. 

Sollten sich aufgrund der Aktivitätsmessungen bestimmte Aktivitätsschwerpunktzeit-

räume feststellen lassen, kann begründet eine Abschaltung begrenzt auf nur diese 

Zeiträume erfolgen. Die Daten sind der zuständigen Behörde (UNB bzw. LLUR) in Be-

richtsform jeweils einmal im Jahr vorzulegen.  

8.3. Zusammenfassung der Bauzeiten 

Artengruppe Jan  Feb März April Mai Juni Juli Aug  Sept Okt Nov Dez 

Brutvögel Boden                                                 

 

Zeitraum, in dem Bautätigkeiten ohne Maßnahmen durchgeführt werden können  

 

Zeitraum, in dem Bautätigkeiten nur mit Maßnahmen durchgeführt werden können  

 

6  „Betriebs- bzw. Abschaltalgorithmus zur Minimierung des Tötungsrisikos von Fledermäusen an Windenergieanlagen wäh-
rend der Migrationszeit und nachgeschaltetes Monitoring< vom 28.09.2013, I. MERTENS, AZ 525-5313.54-0 
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9. Fazit  

Durch das Vorhaben „Repoweringvorhaben in der Gemeinde Riepsdorf< entstehen für die 
meisten Arten der in Bezug auf den Vorhabentyp relevanten Artengruppen (Brutvögel, Groß-

vögel der Umgebung, Rast- und Zugvögel) nur geringe bis maximal mittlere Beeinträchtigun-

gen. Dagegen ergab die Konfliktanalyse für Fledermäuse und den Rotmilan sowie der Rohr-

weihe, dass vorhabenbedingt in Bezug auf das Kollisionsrisiko mit hohen Beeinträchtigungen 

zu rechnen ist. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens kommt zu dem Ergebnis, dass entspre-

chend des Ergebnisses der Konfliktanalyse die Durchführung von Schutzmaßnahmen erfor-

derlich ist. Bei Durchführung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenrege-

lung, Vergrämung, vorgezogene Baufeldräumung, ggf. Besatzkontrolle, Betriebsvorgaben, an-

gepasste Pflege des Turmfußbereichs, ökologische Baubegleitung) werden für die arten-

schutzrechtlich relevanten Tierarten (Vögel, Fledermäuse) nach den zu Grunde zu legenden 

Maßstäben keine Zugriffsverbote gem. § 44 (1) BNatSchG verwirklicht.  

Das Vorhaben ist somit in Bezug auf § 44 (1) BNatSchG zulässig. 
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11. Anhang: Raumnutzungserfassung und Horstkartierung 
2022 

11.1. Veranlassung  

Die RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH c/o RWE Renewables GmbH plant die 

Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlagen (WEA) im Wind-Vorranggebiet 

PR3_OHS_040 (Beschlussfassung Neuaufstellung Regionalplan für das Sachthema Wind 

2020) in der Gemeinden Riepsdorf (Kreis Ostholstein) unter zeitgleichem Rückbau von 3 Be-

stands-WEA. Vorgesehen ist der Anlagentyp Siemens Gamesa SG 155 mit einer Gesamthöhe 

von 180 m, die Rückbau-WEA sind vom Typ Enercon E66 mit einer Gesamthöhe von je 100 m. 

Der untere Rotordurchgang beträgt bei der Neubauanlage 25 m, bei den Rückbauanlagen ist 

dieser mit 30 m etwas größer. 

Aufgrund der Lage des Vorhabens zu Vorkommen vorhabenrelevanten Groß- bzw. 

Greifvogelarten in der Umgebung (Prüfbereich von Seeadler, Rotmilan, Rohrweihe und Weiß-

storch) wurde eine Raumnutzungserfassung (RNE) der Flugbewegungen im Umfang von 

insgesamt 26 Erfassungstagen notwendig. 

Zudem erfolgten 2022 Horstkartierungen im 1,5 km-Umfeld um das Wind-Vorranggebiet. 

Die GFN mbH wurde mit den Erfassungen beauftragt. Die Ergebnisse und Bewertungen wer-

den nachfolgend im Detail dargestellt. 

11.2. Methodik 

11.2.1 Horstkartierung  

Die Horstkartierung 2022 wurde im Rahmen von 3 Begehungsrunden durch Mitarbeiter der 

GFN mbH durchgeführt. Die erste Begehung wurde am 02.04. (vor Laubaustrieb) durchge-

führt. Die zweite Runde umfasst den 15.04., 22.04., 27.04., 28.04. und 29.04, weil der Rotmilan 

am 15.04. noch nicht auf dem Nest saß und ein Rohrweihen-Brutverdacht vorlag. Die dritte 

Runde (Besatzkontrolle) wurde am 12.05., 18.05 und 19.05. durchgeführt. Es wurden alle 

Waldflächen und geeignete Gehölzstrukturen im Umkreis von 1,5 km um das WVG des Regi-

onalplans (Stand Dez. 2020) abgesucht. Für die Auswertung wird nachfolgend der geplante 

WEA-Standort (zzgl. Rotorradius) herangezogen. 

Die durchgeführten Horstkartierungen erfüllen die Anforderungen der Arbeitshilfe zur Beach-

tung artenschutzrechtlicher Belange in Schleswig-Holstein (MELUND-SH und LLUR-SH 

2021). 

11.2.2 Kartierung dauerhaft geeigneter Rohrweihenbruthabitate 

Nach den Vorgaben der Arbeitshilfe sind im 1 km-Bereich um das Vorhaben zudem  

potenzielle Bruthabitate der Rohrweihe aufzunehmen. Als besonders bedeutend für die 

Brutplatzwahl der Rohrweihe sind solche Strukturen zu werten, die sich dauerhaft als Brutplatz 

für Rohrweihen eignen. Hierbei handelt es sich um Verlandungsbereiche oder Röhrichte an 

Stillgewässern, breite Schilf-/Röhrichtsäume an Gräben oder Schilffelder in der Marsch. Als 
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wenig bedeutend sind dagegen mit schmalem Röhricht (weniger als 1 m Breite) bewachsene 

Grabensysteme einzustufen (MELUND-SH und LLUR-SH 2021). 

Eine Suche der exakten Lage des Brutplatzes der Rohrweihe kann notwendig sein, wenn in 

unmittelbarer Nähe eines potenziell bedeutenden Bruthabitats WEA-Standorte geplant sind 

bzw. wenn WEA mit unterem Rotordurchgang von < 30 m geplant sind auch im 1 km-Radius 

um die WEA-Standorte. Aus Schutzgründen sind Bruten von Weihen während der Brutzeit nur 

ungefähr zu lokalisieren. Nach Abschluss des Brutgeschäftes sind die Neststandorte so 

lagegenau wie möglich zu ermitteln (MELUND-SH und LLUR-SH 2021). 

Gemäß diesen Vorgaben wurden im Jahr 2022 im 1 km-Radius um das Wind-Vorranggebiet 

für die Weihenarten potenzielle Bruthabitate mit dauerhafter Eignung als Brutplatz kartiert (vgl. 

Abb. 32). 

11.2.3 Bestandsbewertung Horst- bzw. Brutplatzsuche 

Die Bewertung der Relevanz der im Rahmen der Horstkartierung ermittelten Brutvorkommen 

erfolgte nach LANU (2008) bzw. MELUND-SH und LLUR-SH (2021). Die daraus abgeleiteten 

Prüfabstände sind in Tab. 19 zusammengestellt. 

Tab. 19: Nah-, Prüf- und potenzielle Beeinträchtigungsbereiche relevanter Großvogelarten 

Hinweis: Die angegebenen Pufferbereiche beziehen sich auf den WEA-Standort zzgl. Rotorradius. 

Art lat. Name 
Nahbe-
reich 

potenzieller 
Beeinträchtigungsbereich 

Prüfbereich 

Seeadler Haliaeetus albicilla - bis 3.000 m 3.000 - 6.000 m 

Rotmilan Milvus milvus - bis 1.500 m 1.500 - 4.000 m 

Schwarzmilan Milvus migrans - bis 1.000 m 1.000 - 3.000 m 

Weißstorch Ciconia ciconia - bis 1.000 m 1.000 - 2.000 m 

Schwarzstorch Ciconia nigra - bis 3.000 m 3.000 - 6.000 m 

Rohrweihe Circus aeroginosus bis 330 m7 - 330 - 1.000 m8 

Uhu Bubo bubo 
bis 1.000 

m9 
- 1.000 – 2.000 m 

Kranich Grus grus - 500 m - 

Wanderfalke Falco peregrinus - 1.000 m 3.000 m10 

 

7  Im Nahbereich finden bei dieser Art häufig Balz- und Kreisflüge in Höhen von bis zu 100 m statt. Werden 
Rohrweihenbrutplätze in dauerhaft nutzbaren Habitatstrukturen im Nahbereich von 330 m ab Rotorspitze 
nachgewiesen, ist daher bei der Zulassung von WEA in der Regel von einer signifikanten Erhöhung des 
Tötungsrisikos auszugehen. Aufgrund der Betroffenheit von Balzflügen ist zudem eine Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungsstätte zu prognostizieren (MELUND-SH und LLUR-SH 2021). 

8  nur bei WEA-Planungen mit unterem Rotordurchgang von < 30 m relevant, wenn in diesem Bereich ein 
Brutplatz nachgewiesen wurde, der aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen eine regelmäßige Brut er-
warten lässt oder bei Planungen in der Marsch, sofern zahlreiche geeignete Habitatstrukturen vorhanden 
sind, so dass Bruten mit zum Teil wechselnden Brutplätzen in diesen Gebieten stets zu erwarten sind. 

9  Aufgrund der überwiegend niedrigen Flughöhen des Uhus ist der Nahbereich nur bei WEA mit einem unteren 
Rotordurchgang < 30 m relevant (MELUND-SH und LLUR-SH 2021). 

10 nur Baumbruten, bisher keine in Schleswig-Holstein bekannt 
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11.2.4 Raumnutzungserfassung (RNE)  

Entsprechend der LLUR-Empfehlungen (LANU-SH 2008; MELUR-SH und LLUR-SH 2016) 

bzw. der Arbeitshilfe zur Beachtung artenschutzrechtlicher Belange in Schleswig-Holstein 

(MELUND-SH und LLUR-SH 2021) wurde für das Vorhaben zur Erfassung der 

Flugbewegungen aller relevanten Großvogelarten eine RNE durchgeführt (Relevanz gemäß 

Tabelle II-2), wobei das methodische Vorgehen an den behördlichen Vorgaben gemäß LANU 

(2008) MELUR-SH und LLUR-SH (2016) und MELUND-SH und LLUR-SH (2021) ausgerichtet 

wurde. Ziel der Felduntersuchungen ist die Dokumentation der tatsächlichen Raumnutzung 

windkraftsensibler Groß- und Greifvogelarten. Die RNE wurde durch das Vorkommen von 

Seeadler, Rotmilan, Rohrweihe und Weißstorch aufgrund der Lage des Vorhabens innerhalb 

der Prüfradien von gemäß den behördlichen Vorgaben zu berücksichtigenden Groß- und 

Greifvogelarten ausgelöst. Weitere bekannte aktuelle Vorkommen befinden sich außerhalb der 

Prüfbereiche. 

Die Erfassung wurde von März 2022 bis August 2022 an 26 Tagen mit je 8 

Beobachtungsstunden durchgeführt (vgl. Tab. 20). Die Erfassungen erfolgten durch drei 

Erfasser von drei Beobachtungsstandorten (Mitte: M, Ost: O, West: W) aus (Abb. 27).  

Bezugsraum für die RNE war das WVG PR3_OHS_040 gemäß des Regionalplans von 2020. 

Im Rahmen der RNE wurden die Transfer-, Nahrungs- und sonstigen Flüge aller 

vorhabenrelevanten Großvogelarten protokolliert und der Flugweg kartografisch als 

Flugsequenz erfasst, wobei eine Flugsequenz der zusammenhängende Flug (von Start bis 

Landung oder Eintritt in Sichtbereich bis Austritt aus Sichtbereich) eines Individuums im 

Betrachtungsraum ist. Bei Parallelflügen mehrerer Individuen (z.B. Familien) kommt es in der 

kartografischen Darstellung also zur Überlagerung der einzelnen Flugsequenzen.  

Zudem wurden Parameter wie Flugverhalten, inter- oder intraspezifische Interaktionen (z.B. 

„Hassen< durch Krähen), Alter, Rastaufenthalte vermerkt und, sofern möglich, eine Zuordnung 

zu lokalen Revierpaaren bzw. zu revierfremden Tieren vorgenommen (z.B. anhand individuel-

ler Gefiedermerkmale wie Mauserlücken als Reviervögel oder bei gerichtetem Durchzug als 

revierfremde Individuen). Auch wurden landwirtschaftliche Aktivitäten (Mahd, Ernte, Bodenbe-

arbeitungen) im Betrachtungsraum und der Umgebung erfasst, sofern diese am Erfassungstag 

oder den Vortagen stattfanden. 

Darüber hinaus wurden für die Konfliktbewertung eine Erfassung und Auswertung der Flughö-

hen vorgenommen, die allerdings nicht bzw. nur für einzelne Arten in die artenschutzrechtli-

chen Bewertung einfließt. Gemäß MELUND-SH und LLUR-SH (2021) ist die Flughöhe nur 

dann zu erfassen, wenn sie über längere Strecken in einer weitgehend konstanten Höhe bleibt. 

Gemeint sind hiermit nur sehr hohe Distanzflüge beim Seeadler (> 300 m) sowie niedrige 

Jagdflüge der Weihen. Für diese Arten bzw. Flugkonstellationen wurde eine Flughöhenerfas-

sung (Abschätzung anhand von markanten Vertikalstrukturen im Gelände) vorgenommen, die 

dann auch in die Aus- und Bewertung Eingang findet. Dabei werden die niedrigen Flüge der 

Weihen in Höhenklassen von 0 bis 5 m, 6 bis 10 m, 11 bis 20 m und 21 bis 30 m eingeteilt.   
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Abb. 27: Bezugsräume der RNE 2022 und Beobachtungsstandorte 

 

Die Auswertung der erfassten Flüge bezüglich Stetigkeit, Flugintensität und Phänologie er-

folgte im Umkreis von 200 m zzgl. Rotorradius um die Anlagenstandorte (Gefahrenbereich), 

da dies gemäß MELUND-SH und LLUR-SH (2021) die Bewertungsgrundlage für die arten-

schutzrechtliche Prüfung darstellt (vgl. Kap. 11.2.5). Die erfassten Flüge im Betrachtungsraum 

und darüber hinaus wurden aber kartografisch und textlich dargestellt.  

Für die Ermittlung der Netto-Stetigkeit werden nur relevante Flugsequenzen zugrunde gelegt, 

die nach räumlichen (betreffen den 200 m Gefahrenbereich) und artspezifischen Kriterien (nur 

Reviervögel, also z.B. Nicht-Berücksichtigung von immaturen Seeadlern oder größeren Zug-

trupps des Kranichs, nur Flüge im Anwesenheitszeitraum des Revierpaares, bei Rohrweihe 

und Seeadler auch eingeschränkte Berücksichtigung von Flughöhen) ermittelt werden.  
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Abb. 28: Sichtachsen im Rahmen der RNE 2022 am Standort W 
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Abb. 29: Sichtachsen im Rahmen der RNE 2022 am Standort M 
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Abb. 30: Sichtachsen im Rahmen der RNE 2022 am Standort O 

Die Flächen im Gebiet wurden im Jahr 2022 überwiegend intensiv landwirtschaftlich Genutzt. 

IM WVG in erster Linie zum Anbau von Getreide. Grünlandflächen finden sie vereinzelt wieder. 

Eine Übersicht über die Nutzung im Betrachtungsraum gibt Abb. 31. 
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Abb. 31: Nutzungstypen im Bereich des Vorhabens 2022 
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Tab. 20: Erfassungsaufwand der RNE 2022 

Datum Dauer [h] Uhrzeit Erfassungstag Tageshälfte Standorte 

16.03.2022 8 08:00-16:00 1 1+2 O,W,M 

23.03.2022 8 08:00-16:00 2 1+2 O,W,M 

30.03.2022 8 08:00-16:00 3 1+2 O,W,M 

14.04.2022 8 08:00-16:00 4 1+2 O,W,M 

21.04.2022 8 10:00-18:00 5 1+2 O,W,M 

28.04.2022 8 06:00-14:00 6 1+2 O,W,M 

05.05.2022 8 08:00-16:00 7 1+2 O,W,M 

12.05.2022 8 09:30-17:30 8 1+2 O, M, W 

19.05.2022 8 07:00-15:00 9 1+2 O, M, W 

26.05.2022 8 06:00-14:00 10 1+2 O, M, W 

30.05.2022 8 12:00-20:00 11 1+2 O, M, W 

02.06.2022 8 08:30-16:30 12 1+2 O, M, W 

09.06.2022 8 06:00-14:00 13 1+2 O, M, W 

16.06.2022 8 08:00-16:00 14 1+2 O, M, W 

23.06.2022 8 10:00-18:00 15 1+2 O, M, W 

30.06.2022 8 07:00-15:00 16 1+2 O, M, W 

04.07.2022 8 06:00-14:00 17 1+2 O, M, W 

07.07.2022 8 09:00-17:00 18 1+2 O, M, W 

14.07.2022 8 07:00-15:00 19 1+2 O, M, W 

21.07.2022 8 08:00-16:00 20 1+2 O, M, W 

28.07.2022 8 11:00-19:00 21 1+2 O, M, W 

04.08.2022 8 06:00-14:00 22 1+2 M, O, W 

11.08.2022 8 08:00-16:00 23 1+2 W, M, O 

18.08.2022 8 10:00-18:00 24 1+2 M, O, W 

25.08.2022 8 07:00-15:00 25 1+2 O, M, W 

28.08.2022 8 10:00-18:00 26 1+2 M, W, O 

11.2.5 Bestandsbewertung anhand der Daten der RNE 

Die Bestandsbewertung erfolgt verbal-argumentativ mittels einer 6-stufigen Skala (Wertstufen 

sehr gering - äußerst hoch). Diese Skala ist an den Schwellenwerten zur artenschutzrechtli-

chen Bewertung gemäß Arbeitshilfe (MELUND-SH und LLUR-SH 2021) orientiert. Hauptkrite-

rium zur Bewertung ist die Netto-Stetigkeit, d.h. das anhand räumlicher und artspezifischer 

Kriterien ermittelte Verhältnis der Anzahl flugaktiver Tage zur Gesamtzahl der maßgeblichen 

Untersuchungstage in Prozent. Die Bewertung anhand der Netto-Stetigkeit bezieht sich auf 

den Gefahrenbereich (200 m-Puffer um die WEA-Standorte zzgl. Rotorradius, vgl. MELUND-

SH und LLUR-SH 2021). Die Wertstufen werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.  
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Nr. 2 - Eutrophierte und z.T. ausgetrocknete Teiche, teilweise dichter Schilfbestand. Hier 

konnte ein Brutverdacht nicht bestätigt werden. Während des Großvogemonitoringsl wurden 

an den Terminen im April mehrfach mehrere balzende Männchen sowie Revierkämpfe beo-

bachtet, am 22.04.2022 konnten ein Männchen sowie ein Weibchen gesichtet werden, weitere 

Begehungen blieben ohne Sichtungen. 

Nr. 3 - Wahrscheinlich ehemalige Tränkekuhle, eutophiert und verbuschend, Pappel- und Wei-

denaufwuchs. Kein Brutverdacht, während der Begehungen ist in diesem Bereich auch keine 

Rohrweihe gesichtet worden. 

11.3.3 Raumnutzungserfassung (RNE) 

Im Rahmen der RNE 2022 wurden im Bezugsraum (500 m-Radius zzgl. Rotorradius) bzw. 

dem Gefahrenbereich (200 m-Radius zzgl. Rotorradius) 5 Großvogelarten festgestellt, die 

gemäß LLUR-Empfehlungen (LANU-SH 2008) bzw. Arbeitshilfe (MELUND-SH und LLUR-SH 

2021) als prüfrelevant einzustufen sind bzw. ein bewertungsrelevantes Flugaufkommen 

zeigten: Baumfalke, Rotmilan, Rohrweihe, Seeadler und Weißstorch. Der Seeadler wies 

zwar eine Netto-Stetigkeit von weniger als 20 % auf, jedoch liegt das Vorhaben im Prüfbereich 

um einen Horststandort. 

Zudem wurden der Kranich und der Schwarzmilan erfasst, die jedoch mit nur maximal fünf 

Flügen an vier Tagen im Gefährdungsbereich beobachtet wurden (Netto-Stetigkeit unter 20 %) 

und daher kein bewertungsrelevantes Aufkommen zeigten. Die Arten werden daher 

nachfolgend nicht weiter berücksichtigt. 

Insgesamt wurden während der Gesamterfassungszeit von 26 Tagen 1.972 Flugsequenzen 

auf 1.118 Flugrouten (teilweise Parallelflug mehrerer Individuen auf einer Flugroute) von 

Großvogelarten registriert.  

Davon entfielen bezogen auf den für die artenschutzrechtliche Bewertung relevanten Gefah-

renbereich 140 Flugsequenzen auf 129 Flugrouten (Tab. 22). 
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Tab. 22: Ergebnisse der RNE 2022 (26 Tage) für den Gefahrenbereich (200 m-Umkreis zzgl. Rotorra-

dius) 

Art 

Anzahl Flüge Anzahl Individuen 
Netto-Stetigkeit1 relevante 

FS 200 m 

Ø FS/Tag  

Gesamt 

relevante 

Flüge 200 

m 

Gesamt 
relevante 

Ind. 200 m 

Tage2 Stunden3  

(n = 26) (n= 208)  

Rotmilan 289 46 301 48 
76,9 % (20 

Tage) 

16,4 % (34 

h) 1,85 
 

Rohrweihe* 236 35 266 37 
46,2 % (12 

Tage) 

13,5 % (28 

h) 1,42 
 

Baumfalke 143 25 163 28 
65 % (13 

Tage) 

13,75 % 

(22 h) 1,40 
 

Weißstorch 87 9 145 11 
23,1 % (6 

Tage) 
3,4 % (7 h) 

0,42 
 

Kranich 183 5 848 7 
15,4 % (4 

Tage) 
2,9 % (6 h) 

0,27 
 

Seeadler 171 2 240 2 7,7 % (2 Tage) 
0,96 % (2 

h) 0,08 
 

Schwarzmi-

lan 
9 1 9 1 4,6 % (1 Tage) 

0,57 % (1 

h) 0,05 
 

gesamt 1118 129 1972 140 
  

 
 

Erläuterung:  
1 = Die Netto-Stetigkeit (Verhältnis der Anzahl flugaktiver Tage zur Gesamtzahl der maßgeblichen Untersu-
chungstage in Prozent) berücksichtigt nur nach räumlicher und artspezifischer Bewertung ermittelte relevante 
Flugsequenzen (vgl. methodische Erläuterung in Kap. 11.2.4). 

2 = Erfassungstage (8 Stunden/Tag, insgesamt 26 Tage) mit einem oder mehreren Durchflügen  
3 = Erfassungsstunden (von 208) mit einem oder mehreren Durchflügen (flugpositive Stunden) 
* =  Höhenklasse 1,2 und 3 nicht relevant da unter Rotor   
 

Tab. 23: Anzahl artbezogene Erfassungstage für die Auswertung 

ab Erfassungstage: 

Rotmilan 01.04. (außer Revier ist 
schon besetzt) 

26 (Rotmilan war schon im 
März anwesend) 

Wiesen-
weihe 

01.04. 23 

Kornweihe  15.04. 22 

Schwarz-
milan 

15.04. 22 

Baumfalke 01.05. 20 

 

Die Ergebnisse der einzelnen Arten werden nachfolgend beschrieben und kartographisch 

dargestellt. 

Baumfalke 

Im Rahmen der Horstkartierung 2022 wurde vom Baumfalken eine Brut (Eiche in altem Ra-

benkrähennest) in 432 m Entfernung (Rotorradius berücksichtigt) südöstlich der geplanten 

WEA festgestellt.  
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Abb. 33: Flüge des Baumfalken (RNE 2022) 
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Abb. 34: Phänologie der registrierten Flugbewegungen des Baumfalken im Gefahrenbereich 

Erläuterung: Im Rahmen der Erfassung protokollierte landwirtschaftliche Aktivitäten im Gefahrenbereich bzw. auf 

angrenzenden Flächen sind hervorgehoben. Erfassung mit 8 h / Tag (Standard). 
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Abb. 35: Rasterkarte Rotmilan (RNE 2022) 
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Abb. 36: Flüge des Rotmilans (RNE 2022) 
Dargestellt sind die im gesamten Erfassungszeitraum registrierten Flüge aufgetrennt nach innerhalb und außer-
halb des Gefahrenbereichs. Diese Darstellung stellt einen auf den Gefahrenbereich fokussierten Ausschnitt der 
Gesamtflugbewegungen im Gebiet dar. 
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Abb. 37: Phänologie der registrierten Flugbewegungen des Rotmilans im Gefahrenbereich 

Erläuterung: Im Rahmen der Erfassung protokollierte landwirtschaftliche Aktivitäten im Gefahrenbereich bzw. auf 

angrenzenden Flächen sind hervorgehoben. Erfassung mit 8 h / Tag (Standard). 
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Abb. 38: Höhenauswertung der Rohrweihe (RNE 2022) 
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Abb. 39: Flüge der Rohrweihe (RNE 2022) 

Dargestellt sind die im gesamten Erfassungszeitraum registrierten Flüge aufgetrennt nach innerhalb und außer-
halb des Gefahrenbereichs 
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Abb. 40: Phänologie der registrierten Flugbewegungen der Rohrweihe im Gefahrenbereich 

Erläuterung: Im Rahmen der Erfassung protokollierte landwirtschaftliche Aktivitäten im Gefahrenbereich bzw. auf 
angrenzenden Flächen sind hervorgehoben. Erfassung mit 8 h / Tag (Standard). 
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Abb. 41: Flüge des Weißstorchs (RNE 2022) 

Dargestellt sind die im gesamten Erfassungszeitraum registrierten Flüge aufgetrennt nach innerhalb und außerhalb 

des Gefahrenbereichs. 
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Abb. 42: Phänologie der registrierten Flugbewegungen des Rotmilans im Gefahrenbereich 

Erläuterung: Im Rahmen der Erfassung protokollierte landwirtschaftliche Aktivitäten im Gefahrenbereich bzw. auf 

angrenzenden Flächen sind hervorgehoben. Erfassung mit 8 h / Tag (Standard). 
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Abb. 43: Flüge des Seeadlers (RNE 2021/2022) 

Dargestellt sind die im gesamten Erfassungszeitraum registrierten Flüge aufgetrennt nach innerhalb und außer-
halb des Gefahrenbereichs.  
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11.4. Bewertung 

Bei der Großvogelerfassung wurden insgesamt 11 Arten nachgewiesen, von denen 3 Arten 

mit einem bewertungsrelevanten Flugaufkommen im Gefahrenbereich auftraten (Baumfalke, 

Rohrweihe, Rotmilan). Die Arten Seeadler und Weißstorch traten mit < 20 % Netto-Stetigkeit 

auf, jedoch befindet sich das Vorhaben im Prüfbereich um Horste der Arten. Die übrigen Arten 

(Fischadler, Kranich, Schreiadler, Kornweihe, Wanderfalke und Schwarzmilan) traten nur ver-

einzelt im Gefahrenbereich auf und weisen damit kein bewertungsrelevantes Aufkommen auf. 

Rotmilane traten mit einer Netto-Stetigkeit von 76,9 % und durchschnittlich 1,85 FS/Tag im 

Gefahrenbereich auf, was einer hohen bis sehr hohen Stetigkeit entspricht. Die Beobachtung 

von Jungvögeln lassen auf eine erfolgreiche Brut im Umfeld schließen, was darauf hinweist, 

dass die erfassten Rotmilane mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Horst im Süden des Vorha-

bens zuzuordnen waren. Dieser war im Jahr 2022 nachweislich besetzt. Es handelte sich da-

bei hauptsächlich um Explorations- und Jagd- bzw. Nahrungsflüge, sodass der Gefahrenbe-

reich offenbar auch als Nahrungsgebiet genutzt wurde. Dabei ist festzustellen, dass über die 

Saison verteilt, unterschiedlich viele Individuen an den Erfassungstagen gesichtet wurden. 

Das Maximum an Flugsequenzen bildet der 28.04.2022 mit 8 Individuenflüge. Es ist jedoch 

keine Korrelation mit landwirtschaftlichen Aktivitäten abzuleiten. Dem Gefahrenbereich wird 

als Durchflugs- und Nahrungsraum für den Rotmilan eine hohe bis sehr hohe Bedeutung 

beigemessen. 

Die Rohrweihe trat als dritthäufigste Großvogelart mit einer Netto-Stetigkeit von 46,2 % im 

Gefahrenbereich auf. Es wurden vor allem adulte Tiere gesichtet, zudem Immature (2 ind.) 

und ab August zudem Jungvögel. Es ist ein Brutvorkommen im Prüfbereich (1.000 m) im 

Rahmen der Horstsuchen nachgewiesen worden. Die Flugbewegungen zeigen eine 

Konzentration auf das östliche und südöstliche Umfeld des Vorhabens sowie im Bereich des 

Brutplates im Nordwesten. Es erfolgten jedoch auch viele Flüge innerhalb des BR und Gefah-

renbereichs. Die meisten Flugsequenzen sind als Explorations- oder Transferflüge zu 

klassifizieren, teilweise wurde auch Balz- und Jagdverhalten registriert. Insgesamt ist dem 

Gefahrenbereich eine hohe Bedeutung als Durchflugraum und eine mittlere Bedeutung als 

Nahrungsraum beizumessen. 

Im Rahmen der RNE 2022 wurde der Baumfalke mit einer Netto-Stetigkeit von 65 % im Ge-

fahrenbereich (Anlagenstandorte + 200 m zzgl. Rotorradius) an 13 von 20 Erfassungstagen 

erfasst. 22 der 160 Erfassungsstunden waren flugpositiv (= rd. 14 %). Die Art wurde erstmalig 

am 01.06.2022 registriert. Neben den nachgewiesenen adulten Tieren wurden ab August auch 

Flüge juveniler Baumfalken, die klar mit dem Nistplatz (Eiche in altem Rabenkrähennest) in 

432 m Entfernung (Rotorradius berücksichtigt) assoziiert sind, festgestellt. Die Brut verlief also 

erfolgreich. Von den 25 Flügen (davon 3 Parallelflüge zweier Individuen) waren die meisten 

als Explorations- oder Transferflüge zu klassifizieren, vermehrt wurde auch Jagd- und Revier-

verhalten registriert. Nach der Inbesitznahme des Nistplatzes, trat die Art trat im 

Gefahrenbereich abgesehen von wenigen flugnegativen Einzeltagen, stetig mit bis zu 4 Indi-

viduen auf. V. a. im direkten Umfeld des Nistplatzes wirden vermehrt Flüge registriert. Dem 

Gegfahrenbereich ist insgesamt eine sehr hohe Bedeutung als Nahrungs- und Durchflug-

raum für den Baumfalken beizumessen, zumal der sich Nistplatz in unmittelbarer Nähe zum 

Vorhaben befindet. 
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Tab. 25: Habitatkategorien der HPA für die Rohrweihe 

Kat. Bezeichnung Bewertung   

I Siedlungen, Verkehrsflächen für die Art nicht als Nahrungshabitat nutzbar ungeeignet  

 

I Wälder, Gehölze Für die Art nicht als Nahrungshabitat nutzbar ungeeignet 

II Intensiv genutzte Agrarland-

schaft mit nur vereinzelten bzw. 

z.T. nicht dauerhaft wasserfüh-

renden Feuchtbiotopen wie 

Gräben oder Kleingewässern 

als Nahrungshabitat i.d.R. nachrangig  

 

bedingt  

geeignet 

III Grünlandflächen Ergiebige Nahrungshabitate (z.B. Kleinsäuger) attraktiv 

III Gewässer Ergiebige Nahrungsplätze (z.B. beutetierreiche 

Gewässer, Schlafplätze von Möwen, Gänsen o.ä.) 

attraktiv 

 











Anhang: Habitatpotenzialanalyse (HPA) Großvögel 

GFN mbH (22_017) 27.01.2023: Repoweringvorhaben in den Gemeinde Riepsdorf – Faunagutachten mit Artenschutzrechtlicher 

Prüfung 122  

12.4. Weißstorch 

Die Habitatpotenzialanalyse (HPA) für den Weißstorch (Brutplatz 2022 in Altratjensdorf 

(HPm2), Entfernung zur WEA rd. 1,9 km) ist in Abb. 47 dargestellt. Im Rahmen der Potenzial-

analyse wurde der Raum im Radius von 2 km (Prüfbereich) um den genannten Horststandort 

überschlägig auf seine Eignung als Nahrungshabitat für das lokale Revierpaar untersucht. Da-

bei wurden anhand einer Luftbildanalyse bzw. auf Basis der CORINE Land Cover-Daten die 

vorhandenen Biotopkomplexe in verschiedene Kategorien aufgeteilt, die für Weißstörche von 

unterschiedlicher Wertigkeit als Nahrungshabitat sind (vgl. Tab. 27). Die linearen Gewässer 

wurden als potenzielle Nahrungshabitate (Uferzonen) gesondert dargestellt. 

Tab. 27: Habitatkategorien der Potenzialanalyse für den Weißstorch 

Kat. Bezeichnung Bewertung  

I Siedlungen, Verkehrsflä-

chen und offene Gewäs-

serflächen 

für Weißstörche nicht als Nahrungshabitat 

nutzbar 

ungeeignet  

 

I Geschlossene Wälder und 

bestockte Moore 

für Weißstörche nicht als Nahrungshabitat 

nutzbar 

ungeeignet  

II Intensiv genutzte Agrar-

landschaft mit nur verein-

zelten bzw. z. T. nicht dau-

erhaft wasserführenden 

Feuchtbiotopen wie Grä-

ben oder Kleingewässern 

als Nahrungshabitat i. d. R. nachrangig  

nur zeitweise attraktiv, insbesondere wäh-

rend bis wenige Tage nach Ackerumbruch 

wenig     at-

traktiv 

III Grünlandniederungen mit 

zusammenhängenden 

Grünlandflächen, größe-

rem Anteil von Fließge-

wässern, Gräben oder ex-

tensiv genutzten Berei-

chen 

hohe Eignung als Nahrungshabitat während 

der gesamten Brutzeit 

Wertkriterien:  - Kleintierreichtum 

- hohe Bodenfeuchte, 

- hoher Anteil an Gräben, Kleingewässern 

- Störungsarmut 

attraktiv 

 

Die kartografische Darstellung der Potenzialanalyse der Nahrungsräume (Abb. 47) zeigt, dass 

sich die zu erwartenden Hauptnahrungsgebiete des Revierpaares in Altratjensdorf im näheren 

Horstumfeld finden, wo größere zusammenhängende Grünlandflächen vorhanden sind. 

Große, zusammenhängende Grünlandflächen sind v.a.im Nordosten vorzufinden und setzten 

sich in der Richtung weiter bis zum Bereich des Oldenburger Grabens fort. Im 1 km-Umfeld 

um den Horst, liegen stellenweise weitere Grünlandparzellen vor.  

Die Bedeutung von Grünland wird auch durch aktuellere Studien herausgestellt: So ermittelten 

Benecke (2015), Benecke et al. (2015) und Bock (2014) im Rahmen von Raumnutzungsana-

lysen mittels Datenloggern bzw. Beobachtungen, dass sich die untersuchten Weißstorchpaare 

zu 72 % bis 83 % auf Grünland aufhielten und nur zu 9 % bis 20 % auf Ackerstandorten (dann 

meist unmittelbar nach Bodenbearbeitungen wie Pflügen, wo kurzzeitig ein hohes 
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Abb. 47: Potenzialanalyse Nahrungsgebiete Weißstorch im Prüfbereich des Brutplatzes 
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13.1.2 Kiebitz 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D stark gefährdet       günstig 

        RL SH gefährdet      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

In erster Linie wird die Agrarlandschaft besiedelt, wobei im Grünland deutlich höhere Bestände als im Ackerland 

erreicht werden. Bevorzugt werden feucht beeinflusste, extensiv genutzte Grünlandflächen, auch Salzwiesen wer-

den häufig besiedelt. Aufgrund der überwiegend intensiven Grünlandbewirtschaftung weichen Kiebitze nach Ge-

legeverlusten infolge von zeitigen Bearbeitungsmaßnahmen (z. B. Walzen) und durch rasches Aufwachsen der 

Vegetation auf produktiven Standorten zunehmend auf Maisäcker aus, die zu diesem Zeitpunkt vegetationsarm 

bzw. vegetationslos sind. Der Bruterfolg ist auf derartigen Standorten allerdings gering; auch eignen sich Ackerflä-

chen nicht für die Aufzucht der Jungen. Die Art übt auffällige Balzflüge aus. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 
Der Kiebitz ist in Deutschland weitgehend auf die norddeutsche Tiefebene sowie die großen Flussniederungen 

und Moorbereiche beschränkt und weist einen Bestand von 68.000-83.000 Brutpaaren auf.  

Schleswig-Holstein: 
Mit 12.500 Paaren in Schleswig-Holstein ist der Kiebitz derzeit eine noch vergleichsweise häufige Brutvogelart, 

wenngleich die Bestände in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen sind und auch der Bruterfolg ge-

bietsweise gering ist (Koop und Berndt 2014). Die Verbreitung des Kiebitz in Schleswig-Holstein spiegelt den 

Grünlandanteil in den naturräumlichen Einheiten wider; so sind die Dichten in den Marschen und großen Niede-

rungen im Westen deutlich höher als in den von Ackernutzung dominierten östlichen Landesteilen. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Es hat keine vollständige Revierkartierung stattgefunden. Insgesamt hat der BR aufgrund der Nutzungsintensität 

bzw. Homogenität eine max. durchschnittliche Bedeutung für den Kiebitz, einzelne Vorkommen sind jedoch zu 

erwarten. Die Reviere werden je nach aktueller Habitatqualität / angebauter Feldfrucht im Gebiet jährlich neu aus-

gewählt, sodass sich die exakte Revierverteilung im Gebiet in den Folgejahren im Detail anders darstellen kann.  

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Im Rahmen der Bauarbeiten (v.a. Zuwegungsbau) kann es für ggf. im Baufeld vorkommenden Kiebitz zu Verlet-

zungen oder direkten Tötungen von Individuen kommen, wenn die Arbeiten zur Brutzeit durchgeführt werden 

(Zerstörung der Gelege, Töten von Nestlingen bzw. brütenden Altvögeln).  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 
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13.1.3 Rohrweihe 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus Rohrweihe 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
      RL D, Kat. ungefährdet     günstig  
                       RL SH, Kat. ungefährdet      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Rohrweihe zählt zu den Zugvögeln (Kurz- und Langstreckenzieher mit Winterquartieren vom Mittelmeergebiet 
bis nach Afrika südlich der Sahara). Die Ankunft der Rohrweihen in den schleswig-holsteinischen Brutgebieten er-
folgt meist Mitte bis Ende März. Die Eiablage der Erstbrut findet meist ab Ende April bis Mitte Juni statt. Zweitbru-
ten finden in der Regel nicht statt, bei Gelegeverlust kann ein Ersatzgelege angelegt werden. Der Wegzug ins Win-
terquartier findet von Ende Juli bis Mitte Oktober, mit Höhepunkt in der ersten Septemberhälfte, statt (Bauer et al. 
2005; Mebs und Schmidt 2006).  

Als Brutlebensraum bevorzugt die Art offene Landschaften in Tieflandgebieten. Die Brutplätze befinden sich über-
wiegend in Schilf- und Röhrichtbeständen, wo die Rohrweihe ein Nest aus Röhrichtpflanzen über Wasser anlegt. 
Es werden auch kleinste Röhrichtflächen ab 0,5 ha zur Nestanlage angenommen, in der Marsch auch nicht selten 
Schilfbestände in Entwässerungsgräben. In zunehmendem Maße nutzt die Rohrweihe auch Getreide- und Rapsfel-
der als Nistplätze. Zur Jagd benötigt die Art einen Raumbedarf von 2-15 km². Als Jagdhabitate werden Schilfgürtel 
und angrenzende Verlandungsflächen, Dünen sowie Ackerflächen und Grünlandflächen aufgesucht (Bauer et al. 
2005; Berndt et al. 2003; Mebs und Schmidt 2006). 

Rohrweihen reagieren wie fast alle Greifvögel recht scheu auf Annäherungen durch Menschen. Die allgemeine 
Fluchtdistanz der Art wird mit rd. 100-300 m angegeben (Flade 1994). 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 
Das Verbreitungsgebiet der Rohrweihe erstreckt sich von Westeuropa bis nach Zentralasien, wobei West- und 
Südeuropa nur lückenhaft und Nordeuropa nicht besiedelt werden. In Deutschland ist die Art im Tiefland inzwi-
schen wieder ein relativ verbreiteter Brutvogel (Mebs & Schmidt 2006). 

Bestand Deutschland 

Schleswig-Holstein: 
Da die Rohrweihe in der Regel eng an Röhrichtvorkommen gebunden ist, konzentrieren sich die Vorkommen auf 
gewässerreiche Gebiete. Die höchste Besiedlungsdichte findet sich im Östlichen Hügelland sowie auf Fehmarn. In 
den Marschen, auf den Nordseeinseln und in Teilen der Geest wird eine etwas lückenhaftere Verbreitung vorge-
funden, wobei die Bestände dort wie in den anderen Landesteilen zuletzt zugenommen haben: Die Rasterfrequenz 
der TK25-Raster betrug im Zeitraum 1985-94 rd. 54% und hat im Zeitraum 2003-09 auf rd. 65% zugenommen. Der 
Gesamtbestand in Schleswig-Holstein ist im genannten Zeitraum von 730 auf rd. 880 Brutpaare angestiegen, so 
dass die Art in Schleswig-Holstein derzeit als nicht gefährdet gilt (Berndt et al. 2003; Koop und Berndt 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum (Durch- und Jagdflüge) 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Im Rahmen der Horstsuchen 2022 wurde ein Brutnachweise von Rohrweihen in rd. 0,8 km Entfernung der geplan-
ten WEA erbracht. Im Rahmen der RNE 2022 wurde die Rohrweihe mit einer Netto-Stetigkeit von 46,2 % im Ge-
fahrenbereich (200 m um Anlagenstandorte zzgl. Rotorradius) erfasst. 

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
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13.1.4 Seeadler 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Seeadler (Halieaetus albicillus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Erhaltungszustand SH 
        RL D gefährdet (Kat. 3)      günstig 

        RL SH ungefährdet       Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Seeadler benötigen einen großräumigen Komplex aus größeren, störungsarmen Laubwaldbeständen als Brut-

habitat und fisch- und wasservogelreichen Binnengewässern als Nahrungshabitat. Die Größe eines Revieres 

wird im Wesentlichen von der Entfernung des Neststandortes zu geeigneten Nahrungsgewässern bestimmt.  

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

In Deutschland ist der Seeadler weitgehend auf die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Brandenburg beschränkt. Verbreitungsschwerpunkt mit den größten Beständen ist der Nordosten 

Deutschlands. Insgesamt beherbergt die Bundesrepublik etwa 500 Brutpaare.  

Schleswig-Holstein: 

Nach einem Bestandsminimum Anfang der 1970er Jahre verläuft die Bestandsentwicklung des Seeadlers posi-

tiv und seit Beginn der 1990er Jahre wurde eine deutliche Zunahme verzeichnet. Im Jahre 2021 brüteten von 

129 Revierpaaren 83 Paare erfolgreich (MELUND-SH 2021). Im Vergleich zum Vorjahr gab es sieben Neuan-

siedlungen von denen drei Paare erfolgreich gebrütet haben. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im Östlichen 

Hügelland, v.a. an der Plöner Seenplatte. In den letzten Jahren wurden aber auch andere Landesteile wie die 

Geest und die Marsch besiedelt (Koop und Berndt 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum  

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Gemäß Datenabfrage liegt im Umfeld bis 6 km (Prpüfbereich) des Vorhabens zwei besetzte Seeadlerhorste rd. 

4,2 km südwestlich und 5,8 km südöstlich des Vorhabens. Somit liegen die geplanten WEA teilweise im Prüfbe-

reich von zwei Seeadlerpaaren. Ein weiterer Horst befindet sich rd. 6,4 km nordwestlich und somit außerhalb 

des Prüfbereiches. 

Im Rahmen der RNE 2022 wurde der Seeadler mit einer Netto-Stetigkeit von 7,7 % im Gefahrenbereich erfasst. 

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Angesichts des Abstandes der Horste und der Tatsache, dass der Gefahrenbereich für den Seeadler max. eine 

bedingte Bedeutung als Nahrungsgebiet hat (vereinzelte Durchflüge), besteht keine Betroffenheit durch baube-

dingte Wirkfaktoren des Vorhabens. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 
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13.1.5 Weißstorch 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Weißstorch (Ciconia ciconia) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D gefährdet      günstig 
        RL SH stark gefährdet      Zwischenstadium 
         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Weißstorch zählt zu den Zugvögeln (Langstreckenzieher mit Winterquartieren in Afrika südlich der Sahara). 

Die Rückkehr in die schleswig-holsteinischen Brutgebiete erfolgt in der Regel von Anfang März bis Anfang April. 

Es findet nur eine Jahresbrut statt, deren Eiablage meist ab Mitte März bis in den Mai durchgeführt wird. Der 

Wegzug ins Winterquartier findet von Mitte August bis September statt (Bauer et al. 2005). 

Als Brutlebensraum bevorzugt der Weißstorch offene Landschaften der Flussniederungen. Die weithin bekannten 

Storchennester befinden sich vorwiegend auf Gebäudedächern, Schornsteinen, Kirchtürmen oder Masten, nur 

noch selten dagegen auf Bäumen. Zur Nahrungssuche benötigt der Weißstorch im Idealfall extensiv genutztes 

Feuchtgrünland. Es werden aber auch Kleingewässer, Gewässerufer sowie Brachen und Ackerflächen aufge-

sucht (Bauer et al. 2005; Berndt et al. 2003). 

Obwohl der Weißstorch an seinen Nistplätzen an Menschen gewöhnt ist, reagiert er bei seinen Bodenaufenthal-

ten scheu auf menschliche Annäherungen. Die allgemeine Fluchtdistanz der Art wird mit rd. 30-100 m angegeben 

(Flade 1994). 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 
Das Verbreitungsgebiet des Weißstorchs erstreckt sich von Westeuropa und Nordafrika bis nach Vorderasien. 

Größere Verbreitungslücken finden sich in West- und Südeuropa sowie in Skandinavien. In Deutschland ist die 

Art im Tiefland ein relativ verbreiteter Brutvogel (Bauer et al. 2005). 

Schleswig-Holstein: 
In Schleswig-Holstein gilt der Weißstorch als punktuell verbreitete Art (Rasterfrequenz TK25-Quadranten: 23,9%). 

Die Verbreitungsschwerpunkte finden sich in den Niederungsbereichen der Geest, beispielsweise in der Eider-

Treene-Sorge-Niederung sowie entlang des Nord-Ostsee-Kanals und der Stör. Im Östlichen Hügelland finden sich 

konzentrierte Vorkommen nur im Südwesten des Landes. Das nördlicher gelegene Hügelland sowie die Marsch 

sind nur sehr vereinzelt besiedelt (Berndt et al. 2002, Thomsen 2007). 

Die Bestände des Weißstorchs in Schleswig-Holstein unterliegen seit Beginn des 20. Jahrhunderts einem starken 

Rückgang. Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich der Bestand auf 170-230 Brutpaare stabilisiert. Nachdem 2005 

ein deutlicher Bestandseinbruch zu verzeichnen war (170 Paare), hat sich der Bestand nach Thomsen (2011) von 

2006 bis 2010 wieder erholt und liegt derzeit bei rd. 230 Paaren. Erfreulich hoch war der Bruterfolg der 217 erfolg-

reichen Brutpaare in 2014 (520 Jungvögel), 2018 waren 196 Paare erfolgreich und haben 417 Jungvögel zum 

Ausfliegen gebracht (Quelle: Internetseite „Störche im Norden“). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Prüfbereich des Vorhabens befindet sich 1 Weißstorchhorst in rd. 1,9 km Entfernung bei Altratjensdorf. Der 

Horst war im Erfassungsjahr von Weißstorchpaaren besetzt (HPm2) (Daten von „Störche im Norden“). Die 
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13.1.6 Rotmilan 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rotmilan (Milvus milvus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
     RL D, Kat. Vorwarnliste     günstig  
                      RL SH, Kat. ungefährdet      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Als Brutlebensraum bevorzugt der Rotmilan lichte Altholzbestände, zuweilen auch Feldgehölze, Allen u.ä. Jagd-

gebiete finden sich in der Offenlandschaft auf möglichst kurzrasigen Grünlandflächen, Brachflächen, Saumstrei-

fen, Äckern etc. (Bauer et al. 2005). Entscheidend für das Auftreten im Jagdhabitat ist dabei das Nahrungsange-

bot und die –verfügbarkeit, die durch die Art der angebauten Kulturen (je nach Aufwuchs in jedem Monat eine 

andere Attraktivität für Milane), durch die Feldbearbeitung (hohe Attraktivität frisch gemähter oder umgebroche-

ner Flächen), das Vorhandensein von Grenzstrukturen (z.B. Feldwege) und durch zusätzliche Nahrungsquellen 

wie Dunghaufen o.ä. bestimmt wird (Mammen et al. 2014). 

Rotmilane reagieren wie die meisten Greifvögel recht scheu auf Annäherungen durch Menschen. Die allgemeine 

Fluchtdistanz der Art wird mit rd. 100-300 m angegeben (Flade 1994). 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Das Verbreitungsgebiet des Rotmilans konzentriert sich auf Mittel- und Südwesteuropa. Fast 60 % der Gesamt-

population brütet in Deutschland, wo die Art abgesehen von den Küstengebieten flächig verbreitet ist, wenngleich 

die Siedlungsdichten regional unterschiedlich sind. 

Schleswig-Holstein: 

Der Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans in Schleswig-Holstein befindet sich im Osten und Südosten. Nörd-

lich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es nur Einzelvorkommen, die Marsch ist unbesiedelt.  

Der Landesbestand ist zuletzt in etwa konstant geblieben: Die Rasterfrequenz der TK25-Raster betrug im Zeit-

raum 1985-94 rd. 16,5 % und hat im Zeitraum 2003-09 leicht auf rd. 20,9 % zugenommen, wobei dafür zumin-

dest teilweise auch eine höhere Erfassungsintensität verantwortlich sein könnte. Der Gesamtbestand in Schles-

wig-Holstein ist im genannten Zeitraum von 100 auf rd. 330 Brutpaare angestiegen, so dass die Art in Schleswig-

Holstein derzeit als nicht gefährdet gilt (Berndt et al. 2003; Koop und Berndt 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum (Durch- und Jagdflüge) 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Der nächstgelegene Brutplatz des Rotmilans lag im Jahr 2022 in rd. 2,3 km Entfernung südlich der geplanten 

WEA (Prüfbereich). Im Rahmen der RNE 2022 trat der Rotmilan mit einer Netto-Stetigkeit von 76,9 % und durch-

schnittlich 1,85 Flugsequenzen/Tag im Gefahrenbereich (200 m um die WEA zzgl. Rotorradius) auf. Das Vorha-

ben liegt zudem im Prüfbereich von einem weiteren Rotmilan-Horst, der zuletzt 2021 ebenfalls besetzt war. 
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13.1.7 Baumfalke 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Baumfalke (Falco subbuteo) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D gefährdet       günstig 

        RL SH ungefährdet      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Baumfalke zählt zu den Zugvögeln (Langstreckenzieher mit Winterquartieren in Afrika südlich der Sahara). Die 

Rückkehr in die schleswig-holsteinischen Brutgebiete erfolgt frühestens Ende März, meist jedoch Mitte April bis An-

fang Mai. Baumfalken weisen eine ausgeprägte Brutplatztreue auf. Die Eiablage findet meist ab Ende Mai bis in den 

Juni statt. Zweitbruten werden in der Regel nicht durchgeführt, bei Gelegeverlust kann ein Ersatzgelege angelegt 

werden. Der Wegzug ins Winterquartier findet von Mitte August bis Oktober, mit Höhepunkt im September, statt 

(Mebs und Schmidt 2006, Bauer et al. 2005). 

Als Brutlebensraum bevorzugt der Baumfalke in Tieflandgebieten gelegene Wälder, seltener auch halboffene oder 

offene Landschaften mit Baumbeständen. Als Brutplätze werden ausschließlich bereits vorhandene Nester anderer 

Arten, vorwiegend von Rabenvögeln, genutzt. Diese befinden sich in Schleswig-Holstein meist auf Buchen oder 

Kiefern, ferner auch auf Hochspannungsmasten. Als Jagdhabitate werden vor allem zur Insektenjagd Gewässer, 

Feuchtwiesen, Moore und Ödflächen aufgesucht. Des Weiteren nutzt der Baumfalke Kiesgruben, Steilküsten, Ge-

höfte und Dorfränder zur Schwalbenjagd (Berndt et al. 2002, Bauer et al. 2005). 

Baumfalken reagieren wie fast alle Greifvögel recht scheu auf Annäherungen durch Menschen. Die allgemeine 

Fluchtdistanz der Art wird mit rd. 50-200 m angegeben (Flade 1994). 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 
Das Verbreitungsgebiet des Baumfalken erstreckt sich von Westeuropa und Nordafrika bis nach Zentralasien. Nicht 

besiedelt werden höhere Gebirgslagen sowie die nördlichen Regionen Europas. In Deutschland ist die Art im Tiefland 

ein relativ verbreiteter, wenn auch nirgends häufiger, Brutvogel (Bauer et al. 2005). 

Schleswig-Holstein: 
In Schleswig-Holstein gilt der Baumfalke als mäßig weit verbreitete Art (Rasterfrequenz TK25-Quadranten 1985-

1994: 22,9 %; 2005-09: 27,1 %). Dabei ist die Dichte im Östlichen Hügelland und auch in der Geest südlich des 

Nord-Ostsee-Kanals deutlich größer als in den nördlichen und westlichen Landesteilen. Dies liegt vermutlich in den 

stärker kontinental geprägten Klimaeinflüssen und der höheren Häufigkeit von Beutetieren im Süden und Osten des 

Landes begründet. In den Marschen finden sich nur sehr vereinzelte Vorkommen, auf den Nordseeinseln sowie auf 

Fehmarn fehlt die Art ganz (Berndt et al. 2002, Koop und Berndt 2014b). 

Die Bestände des Baumfalken unterliegen deutlichen Schwankungen, gelten aber langfristig als relativ stabil. Laut 

langjährigen Erhebungen werden die Vorkommen der Art in Schleswig-Holstein auf 100-200 Brutpaare angegeben 

(Berndt et al. 2002, Knief et al. 1995). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Rahmen der Horstsuche 2022 wurde in 432 m Entfernung (Rotorradius berücksichtigt) ein Nistplatz des Baum-

falken ein Nistplatz (Rabenkrähennest in alter Eiche) festgestellt. Die Brut war erfolgreich. 

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
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13.3. Formblätter Rastvögel (Gruppenprüfung) 

Nachfolgend erfolgt die Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zusam-

menfassend für die Artengruppe der Rastvögel.  

Durch das Vorhaben betroffene Zugvogelart 

Artengruppe Rastvögel 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D      günstig 

        RL SH      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Artengruppe 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die hier zusammengefasste Artengruppe gehören unterschiedlicher Familien und Gattungen an, so dass sich auch 

die Lebensraumansprüche unterscheiden. 

Wasservögel, Limikolen, Möwen und Seeschwalben nutzen in erster Linie das Wattenmeer, Seen und sonstige 

Feuchtflächen als Rastgebiete, wobei z.B. Gänse, Kiebitz und Goldregenpfeifer zur Nahrungsaufnahme oftmals 

Äcker / Grünlandflächen der Umgebung anfliegen. Kleinvögel, Tauben und Greifvögel nutzen schwerpunktmäßig 

auch die agrarisch geprägte Normallandschaft, sofern ein geeignetes Nahrungsangebot vorhanden ist. 

Generell ist das Rastgeschehen dabei nicht an bestimmte Flächen gebunden, sondern sehr dynamisch und von 

vielen verschiedenen Faktoren (z.B. Wetter, Landbewirtschaftung) abhängig. Auch reagieren viele Rastvögel auf 

jahreszeitlich bedingte Faktoren, wie z.B. eine Schneedecke bei Wintereinbruch (Winterflucht). 

Dabei sind viele Rastvogelarten, v.a. Gänse und Limikolen zur frühzeitigen Prädatorenwahrnehmung auf offene 

Landschaften mit freiem Sichtfeld angewiesen und halten Abstände zu vertikalen Landschaftsstrukturen wie Gehöl-

zen, Gebäuden oder WEA. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Schleswig- Holstein ist bedingt durch seine Lage zwischen Nord- und Ostsee, zwischen Skandinavien/Sibirien und 

Mittel-/Südeuropa sowie durch die Lage am Wattenmeer als Drehscheibe des nord- und mitteleuropäischen Vogel-

zuges zu bezeichnen. So queren schätzungsweise mehrere Millionen Entenvögel, Watvögel und Möwen sowie 50-

100 Millionen Singvögel Schleswig-Holstein (Karlsson 1993; Koop 2002). Ein Großteil dieser Vögel macht hier für 

kurze Zeit oder mehrere Monate Zwischenrast.  

Eine besondere Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche Wat- und Wasservogelarten kommt 

v.a. dem Wattenmeer mit den angrenzenden Naturschutzkögen, aber auch den Binnenseen im Östlichen Hügel-

land sowie der Ostseeküste zu. Auch die großen Grünlandgebiete in der Seemarsch und in einigen Flussniederun-

gen (Eider-Treene-Sorge-Niederung, Elbmarsch) sind von besonderer Bedeutung als Rast- und Nahrungsgebiete 

für Kiebitz und Goldregenpfeifer, für Schwäne und verschiedene Gänsearten sowie für Greifvögel (Kornweihe, 

Raufußbussard) u.a. Arten. 

Abseits der genannten Hauptrastgebiete stellen die Agrarlandschaften Rastgebiete für andere Artengruppen wie 

Kleinvögel oder Tauben dar. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Im Betrachtungsraum erfolgte keine Rastvogelerfassung. Im Rahmen einer Begehung am 20.10.2022 wurden ca. 

70 - 90 Kraniche auf dem Grünland südlich des Oldenburger Grabens, in rd. 5 km Entfernung, zur Nahrungssuche 

und zum Rasten gesichtet. Ca. 60 Goldregenpfeifer wurden bei der Übersuchtsbegehung am 23.02.22 nordöstlich 
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Durch das Vorhaben betroffene Zugvogelart 

Artengruppe Rastvögel 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja  nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 
 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja  nein 
(wenn ja, vgl. 3.2) 

Es wird auf die Ausführungen unter Punkt 3.2 verwiesen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands von im 

Betrachtungsraum vorkommenden Rastvögeln ist mit Verweis auf die die strukturelle Ausstattung der Agrarland-

schaft (geringe Bedeutung als Rasthabitat) und ausreichende Ausweichmöglichkeiten auszuschließen.  

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung=  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
 

5 Fazit 

Es treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforderlich. 

   ja  nein 
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13.4. Formblätter Zugvögel / Vogelzug (Gildenprüfung) 

Auf den folgenden Seiten erfolgt die Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände für eine „Gilde< von Zugvögeln. Bewertet werden hier Arten, die schwerpunktartig im 

„Breitfrontzug< über Schleswig-Holstein ziehen.  

Eine weitere artspezifische Differenzierung ist hier wenig zweckmäßig, weil es  

- weit über 250 Arten gibt, die Schleswig-Holstein auf ihren Zugwegen queren, 

- über das Zugverhalten und die Anzahl der Individuen der meisten dieser oft auch 

nachts ziehenden Arten kaum hinreichend belastbare Daten vorliegen, um differen-

zierte Maßnahmen oder Beeinträchtigungsprognosen durchzuführen, 

- etwaige Schutzmaßnahmen weniger artspezifisch, sondern anhand geomorphologi-

scher Merkmale (Leitlinien des Vogelzugs, Zugverdichtungsräume) abgeleitet werden 

müssen. 

 

Durch das Vorhaben betroffene Zugvogelart 

Gilde „Breitfrontzieher< 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D      günstig 

        RL SH      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Gilde 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die hier zusammengefassten Arten(gruppen) gehören unterschiedlicher Familien und Gattungen an, die zur Brut 

überwiegend an Lebensräume im Binnenland gebunden sind (die Mehrheit der Singvögel, Tauben, viele Greifvö-

gel u.a.). Die Arten der einzelnen genannten Gruppen zeichnen sich durch ein ähnliches Zugverhalten aus, mei-

den v.a. größere Gewässer und ziehen überwiegend im Breitfrontzug, d.h. ohne enge Bindung an Zugkorridore 

o.ä. über ganz Schleswig-Holstein.  

Der Großteil der in Schleswig-Holstein durchziehenden Landvögel brütet in Skandinavien, Nordosteuropa und 

Westsibirien. Vögel aus dem südlichen Norwegen, Mittelschweden und Jütland ziehen zu großen Teilen entlang 

der Nordseeküste oder auf dem Festlandrücken (Geest) in südliche Richtungen. An der Festlandküste folgen sie 

vor allem der Inselkette von Fanö in Dänemark über Sylt und Amrum nach Eiderstedt. Ein geringer Teil überquert 

ausgehend von Sylt, Amrum und Eiderstedt direkt die Deutsche Bucht; der Großteil der Vögel folgt weiterhin der 

Küstenlinie nach Süden. Ein Großteil des Zuges findet an der Seedeichlinie und dem dahinter liegenden 

Koogstreifen statt, doch werden auch weiter landeinwärts beachtliche Zahlen erreicht. Eine untergeordnete Rolle 

spielt der Zugweg entlang der Ostseeküste. 

Die Masse der in den nördlichen und östlichen Bereichen Skandinaviens brütenden Vögel zieht nach Südschwe-

den und quert ausgehend von Hälsingborg und Falsterbo die Beltsee, überfliegt die dänischen Inseln Fünen, See-

land und Langeland sowie Fehmarn und gelangt so nach Schleswig-Holstein. Der als „Vogelfluglinie“ bekannte 
Fehmarn-Landweg von Falsterbo über Fehmarn ist hinsichtlich der Menge an Zugvögeln der bedeutendste Land-

weg im Vogelzuggeschehen. Die Küstenlinie sowie die großen Buchten und Förden (Flensburger Förde, Schlei, 

Eckernförder Bucht, Kieler Förde) wirken als prägnante Leitlinien und führen die Vögel vor allem in südwestlicher 

(im Frühjahr in nordöstlicher) Richtung über das Festland Richtung Elbe. Teilweise treffen die Vögel über dem 

Mittelrücken auf ziehende Vögel von Norden und werden in südliche Richtung abgeleitet. Viele Vogelarten 
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13.5.2 Breitflügelfledermaus 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D gefährdet      FV günstig / hervorragend 

        RL SH gefährdet      U1 ungünstig / unzureichend 

         U2 ungünstig – schlecht 
    

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Sommerquartiere: Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäude bewohnende Fledermausart. Sowohl die 

Wochenstuben als auch die einzeln lebenden Männchen suchen sich Spalten an und in Gebäuden als Quartier. Es 

werden versteckte und unzugängliche Mauerspalten, Holzverkleidungen, Dachüberstände und Zwischendächer 

genutzt. Bevorzugt werden strukturierte Quartiere, in denen die Tiere je nach Witterung in unterschiedliche Spalten 

mit dem passenden Mikroklima wechseln können. Natürliche Quartiere in Baumhöhlen oder Felsspalten sind für 

die Breitflügelfledermaus nur aus Südeuropa bekannt. Die Art gilt als ortstreu. Weibchen suchen häufig jedes Jahr 

dieselbe Wochenstube auf, zu denen auch die jungen Weibchen oftmals zurückkehren (Dietz und Kiefer 2020; 

NABU SH 2014). 

Jagdhabitate: Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen meist im Offenland. Baumbestandene Weiden, 

Gärten, Parks, Hecken und Waldränder werden hier häufig genutzt. Im Siedlungsbereich jagt sie häufig um Stra-

ßenlaternen, an denen sich Insekten sammeln. Insgesamt setzt sich die Nahrung hauptsächlich aus Großen 

Schmetterlingen und Käfern sowie Dipteren zusammen (Dietz und Kiefer 2020). 

Winterquartiere: Die Winterquartiere der Breitflügelfledermäuse liegen häufig in der Nähe der Sommerlebens-

räume. Als Überwinterungsplätze werden trockene Spaltenquartiere an und in Gebäuden sowie Felsen bevorzugt, 

die teilweise der direkten Frosteinwirkung ausgesetzt sind (Dietz und Kiefer 2020; NABU SH 2014). 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Breitflügelfledermaus kommt in allen Bundesländern vor, allerdings zeigt sich eine ungleichmäßige Verbrei-

tung. Sie bevorzugt tiefere Lagen und meidet weitgehend die höheren Lagen der Mittelgebirge. Die Art ist dem-

entsprechend im Norden weitaus häufiger als im Süden des Landes vorhanden (Dietz und Kiefer 2020).  

Schleswig-Holstein: 

Die Breitflügelfledermaus zählt in Schleswig-Holstein zu den häufigsten und weit verbreiteten Arten und ist auch in 

Marschgebieten regelmäßig anzutreffen (Borkenhagen 2011). Die Art jagt gerne und ausdauernd über Grünland, 

v.a. wenn es beweidet ist. Die Art gilt in Schleswig-Holstein aufgrund von Grünlandumbruch und Maisanbau (Verlust 

von Jagdhabitaten) sowie Gebäudesanierung und Verkehrskollisionen als „gefährdet“ (RL 3) (Borkenhagen 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen    potenziell möglich 

Es wurden im Betrachtungsraum bislang keine Fledermauserfassungen durchgeführt, jedoch ist im Betrachtungs-

raum mit Vorkommen der Breitflügelfledermaus zu rechnen, wobei der geplante WEA-Standort selbst als Jagdha-

bitat genutzt werden dürfte und sich die Quartiere in der Umgebung (Siedlungen) befinden dürften. Aus der Um-

gebung sind Nachweise der Breitflügelfledermaus bekannt. 
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13.5.3  Großer Abendsegler 

Durch das Vorhaben betroffene Arten der Gattung Nyctalus 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
        RL D Vorwarnliste      FV günstig / hervorragend 

        RL SH gefährdet      U1 ungünstig / unzureichend 

         U2 ungünstig – schlecht 
         XX unbekannt 
 

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Jagdhabitate: Der Große Abendsegler ist eine typische Baumfledermaus, die vorwiegend in Parklandschaften 

und Feldgehölzen mit alten Bäumen, aber auch in abwechslungsreichen Knicklandschaften vorkommt. Die Art 

jagt in der Regel hoch in der Baumkronenregion und fliegt nur selten strukturgebunden. Der Aktionsradius reicht 

bis weit über 10 km von den Tageseinständen hinaus (Dietz und Kiefer 2020; NABU SH 2014). 

Sommerquartiere: Beim Großen Abendsegler werden Höhlen und Spalten in alten Bäumen bezogen, Wochen-

stuben befinden sich meist in alten, ausgefaulten Specht- oder Asthöhlen oder in geräumigen Nistkästen. 

Winterquartiere: als Winterquartiere werden ebenfalls alte Bäume mit Höhlen und Spalten bezogen. Große 

Abendsegler sind zudem sehr schnelle Flieger, die ausgedehnte Wanderungen vornehmen. Ihre Sommer- und 

Winterquartiere können weit (> 1.000 km) von den Sommerlebensräumen entfernt liegen. Der Große Abendsegler 

überwintert in Schleswig-Holstein. Dabei ist er z.B. in Plattenbauten und Brückenköpfen in Spalten und Ritzen 

(z.B. alte Levensauer Hochbrücke als eines der größten Winterquartiere des Großen Abendseglers in Europa mit 

mind. 6.000 bis 8.000 überwinternden Individuen) anzutreffen. Mit Vorliebe werden aber auch Aufbruch- und 

Spechthöhlen in alten Bäumen mit ausreichend Frostsicherheit besetzt oder auch spezielle überwinterungsgeeig-

nete Fledermauskästen angenommen. Die Winterquartiere sind oft sehr groß und die Tiere neigen dort zu Mas-

senansammlungen. . 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Der Große Abendsegler ist In ganz Nord- und Mitteleuropa verbreitet. In Deutschland kommt er in allen Bundes-

ländern vor. Aufgrund ihrer ausgeprägten Zugaktivität ist das Auftreten der Art jedoch saisonal sehr unterschied-

lich. Wochenstuben sind vor allem in Norddeutschland zu finden. Deutschland besitzt eine besondere Verantwor-

tung als Durchzugs-, Paarungs- und Überwinterungsgebiet des größten Teils der zentraleuropäischen Population.  

Schleswig-Holstein: 

Schwerpunktvorkommen des Großen Abendseglers liegen in den waldreichen östlichen und südöstlichen Landes-

teilen. Die Art galt in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren als ungefährdet und weit verbreitet. Jedoch 

hat der Bestand deutlich abgenommen, hauptsächlich durch die intensivierte Waldnutzung (Altholzentnahme) so-

wie durch die Tötung von Individuen an Winkraftanlagen (Borkenhagen 2011). Heute wird der Große Abendsegler 

als „gefährdet“ (RL 3) eingestuft (Borkenhagen 2014). In Schleswig-Holstein befinden sich bundesweit bedeu-

tende Vorkommen des Großen Abendseglers, wie z.B. das große Winterquartier in der Levensauer Hochbrücke. 

In der Marsch finden sich die Tiere jagend, v.a. zur Zugzeit. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen    potenziell möglich 










